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Umfang des Versicherungsschutzes 

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risi-
kos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund  

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird. 

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursa-
chung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es 
sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durch-
führen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen 
des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsge-
mäße Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.  

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert 
werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versi-
cherungsnehmers wegen 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden 
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

3 Versichertes Risiko 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risiken des Versicherungsnehmers, 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus 
dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 
Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 
näher geregelt sind. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den 
Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen. 

4 Vorsorgeversicherung 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert. 
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(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des 
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die 
Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der 
Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach 
Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, 
zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen 
Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht 
zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwir-
kend ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent-
stehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 
EUR 1.000.000 für Personenschäden und EUR 500.000 für Sachschäden 
und – soweit vereinbart – EUR 50.000 für Vermögensschäden begrenzt, 
sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen 
festgesetzt sind. 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- 
oder Versicherungspflicht unterliegen; 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von 
kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

5 Leistungen der Versicherung  

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflicht-
frage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Frei-
stellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatz-
verpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses 
oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versi-
cherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der An-
spruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen. 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erschei-
nenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer 
zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen 
des Versicherungsnehmers auf seine Kosten. 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, 
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur 
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der 
Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu for-
dern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt. 

6 Begrenzung der Leistungen  

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 
entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 auf derselben Ursache, 

 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem, Zusammenhang oder 

 auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 

beruhen. 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein 
festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit 
nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen 
Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht 
auf die Versicherungssummen angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die 
Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe 
dieser Ansprüche. 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versiche-
rungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem 
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssum-
me, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungs-
summe bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versiche-
rer erstattet.  

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer 
an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der 
Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen 
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen 
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abge-
setzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den 
von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleis-
tung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

7 Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt haben.  

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden da-
durch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit 
oder Schädlichkeit 

 Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

 Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
hinausgehen. 
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7.4 Haftpflichtansprüche  

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten 
Personen gegen die Mitversicherten, 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungs-
vertrages, 

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.  

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicher-
ten Personen gehören; 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind). 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder 
betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht 
rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommandit-
gesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene 
Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; 

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5: 

Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken sich 
auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Perso-
nen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch 
verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind.  

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförde-
rung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer 
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen 
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung 
betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern 
es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der 
Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung 
von Schäden getroffen hatte. 

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in 
der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten 
oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleich-

falls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungs-
nehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversi-
cherten Personen. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-
nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen 
Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung 
liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 
Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften 
Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur 
Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag 
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Liefe-
rung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen 
haben. 

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mit-
versichert. 

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch 
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.  

Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die 
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Um-
setzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht 
werden könnten. 

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haft-
pflichtrisiken. 

(b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 

Dieser Ausschluss gilt nicht 

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 

oder 

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder 
gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leis-
tungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht). 

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umweltein-
wirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demonta-
ge, Instandhaltung oder Wartung von 

 Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu 
verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten 
(WHG-Anlagen); 

 Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG-Anlagen); 

 Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer 
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen; 

 Abwasseranlagen 

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind. 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthal-
tige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden 
Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).  

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind 
auf 

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
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(3) Erzeugnisse, die 

 Bestandteile aus GVO enthalten, 

 aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich 
handelt um Schäden aus 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 
von Daten, 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen. 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.  

7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Glei-
che gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsneh-
mer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden 
sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
gehandelt hat. 

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung 

8 Beginn des Versicherungsschutzes  

8.1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten 
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. 

8.2 Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen 
Betrag (Einmalbetrag), durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres- oder 
Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versicherungs-
periode umfasst bei unterjähriger Beitragszahlung entsprechend der Zah-
lungsweise einen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr. 

8.3 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteu-
er, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten 
Höhe zu entrichten hat. 

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder  
einmaliger Beitrag  

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins Fällig. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertrags-
schluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertrags-
schluss zu zahlen. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers 
oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag 
frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, 
ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge 
der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, 
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktre-
ten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. 

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag  

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspä-
tete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen.  

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung 
ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach 
den Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit 
der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. Die 
Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziffer 10.3 bleibt unberührt. 

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung 
nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.  

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versi-
cherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsneh-
mer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom 
Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 

12 Beitragszahlung 

Gestrichen 

13 Beitragsregulierung  

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob 
und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren 
Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen 
Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch 
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil 
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstra-
fe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der 
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 
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13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der 
Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter 
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim 
Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Min-
destbeitrags werden berücksichtigt. 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen 
waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in 
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträg-
lich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versiche-
rungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten. 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.  

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 
durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil 
des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz 
bestanden hat. 

15 Beitragsangleichung 

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. 
Sie wird jeweils ab Beginn desjenigen Versicherungsjahres wirksam, das 
ab dem 1. Juli beginnt. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Um-
satzsumme sowie Mietwert berechnet werden, findet keine Beitragsanglei-
chung statt. Mindest- oder Grundbeiträge unterliegen unabhängig von der 
Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für 
die Beiträge der ab dem 1. Juli beginnenden Versicherungsjahre, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt 
der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen 
Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf 
die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzah-
lungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall 
veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versi-
cherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe 
der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl 
der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, die Folgebeiträge um den sich aus Ziffer 
15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der 
veränderte Folgebeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der Beitrags-
rechnung bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in 
jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als 
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 
15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer die Folgebeiträge nur um den 
Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlun-
gen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr 
erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich 
nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 Pro-
zent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in 
den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung 

16 Dauer und Ende des Vertrages  

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen. 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner 

spätestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine 
Kündigung zugegangen ist. 

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder 
jedes darauf folgenden Jahres kündigen, die Kündigung muss dem Versi-
cherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres 
zugegangen sein. 

17 Wegfall des versicherten Risikos 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt 
die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der 
Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser 
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom 
Wegfall Kenntnis erlangt. 

18 Kündigung nach Beitragsangleichung 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 
15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann 
der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, 
frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhö-
hung wirksam werden sollte.  

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragser-
höhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht. 

19 Kündigung nach Versicherungsfall  

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

 vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder 

 dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen 
Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage 
zugegangen sein.  

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres, wirk-
sam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam. 

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung 
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versiche-
rungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines 
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten 
übernommen wird. 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

 durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 
einem Monat, 

 durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung 
oder zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres 

in Schriftform gekündigt werden. 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
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 der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an 
ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 

 der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, 
wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem 
Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung 
Kenntnis erlangt. 

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekün-
digt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den 
Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzu-
zeigen.  

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag 
mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in 
dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, 
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht 
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 
Erlass von Rechtsvorschriften  

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

22 Mehrfachversicherung 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehre-
ren Versicherungsverträgen versichert ist. 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des 
später geschlossenen Vertrages verlangen. 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsneh-
mer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der 
Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht. 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerheb-
liche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der 
Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

23.2 Rücktritt 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag 
zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrich-
tig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der 
Wahrheit arglistig entzogen hat. 

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollstän-
digen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung 
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er 
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 
weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 
aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat in Schriftform kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungs-
nehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 zustehenden 
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 
erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung 
abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffer 23.2 und 23.3 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffer 23.2 und 23.3 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

23.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versiche-
rer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles  

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 
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Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt 
hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  

25.1 Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine Schadener-
satzansprüche erhoben worden sind, dem Versicherer innerhalb einer 
Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsneh-
mer Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden. 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versiche-
rers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zu-
mutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und  
-regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versi-
cherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftli-
ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbe-
scheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies un-
verzüglich anzuzeigen. 

25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. 
Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.  

25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem 
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des 
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer 
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann 
der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Oblie-
genheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei 
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versi-
cherer ein ihm nach Ziffer 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

Weitere Bestimmungen 

27 Mitversicherte Personen 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für 
ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzu-
wenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4.) 
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten 
entsteht. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversi-
cherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

28 Abtretungsverbot  

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. 
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Ge-
schäftsstelle gerichtet werden. 

29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers. 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerbli-
chen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende 
Anwendung. 

30 Verjährung 

30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu 
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 
Anspruchsteller in Textform zugeht. 

31 Zuständiges Gericht  

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den 
Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungs-
nehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

32 Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

33 Begriffsbestimmung 

Versicherungsjahr: 

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf 
Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen 
Jahren, wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkürzt. Die 
folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind 
jeweils ganze Jahre. 
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ALTE LEIPZIGER 
Versicherung Aktiengesellschaft 

II Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen  
  zur Haftpflichtversicherung für Privatpersonen, Haus- und Grundbesitzer,  
  Tierhalter und Bauherren 
Versicherungsumfang – Familien Privat-Haftpflichtversicherung – je nach gewähltem Versicherungsumfang 

Die Versicherung einzelner Positionen des XL-/XXL-Schutzes ist nicht möglich. 

Bitte beachten Sie: Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht.  
Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes geht ausschließlich aus 
den für diesen Vertrag vereinbarten Versicherungsbedingungen hervor. 

 
XL-Schutz 

 
XXL-Schutz 

Versicherungssummen   
Personen- und Sachschäden 5 Mio, 8 Mio oder  

11 Mio EUR 
5 Mio, 8 Mio oder 11 Mio 
EUR 

Vermögensschäden 100.000 EUR in Höhe der Versicherungs-
summe 

Vorsorgeversicherung 3 Mio EUR für Personen- 
und Sachschäden, 100.000 
EUR für Vermögensschäden 

in Höhe der Versicherungs-
summe 

Mitversicherte Personen   
Ehepartner, Lebenspartner nach Lebenspartnerschaftsgesetz z z 
Unverheirateter Lebensgefährte in häuslicher Gemeinschaft z z 
Regressansprüche durch Sozialversicherungsträger z z 
Minderjährige unverheiratete Kinder z z 
Volljährige unverheiratete Kinder in Schul- oder unmittelbar anschließender  
Erstausbildung z z 

Volljährige unverheiratete Kinder im Anschluss an Schulausbildung während  
Wartezeit auf Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium unbegrenzt unbegrenzt 

Volljährige unverheiratete Kinder nach abgeschlossener Erstausbildung,  
während Wartezeit auf weitere Ausbildung (Lehre, Studium, Referendarzeit) oder 
während Arbeitsplatzsuche 

1 Jahr 1 Jahr 

Volljährige unverheiratete Kinder während freiwilligem zusätzlichen Wehrdienst vor, während oder im  
Anschluss an die Berufs-
ausbildung 

vor, während oder im 
Anschluss an die Berufs-
ausbildung 

Volljährige unverheiratete Kinder in Zweitausbildung (Lehre, Ausbildungsplatz oder 
Studium) unmittelbar im Anschluss an Erstausbildung bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres 

z z 

Kinder mit geistiger Behinderung in häuslicher Gemeinschaft  z 
Ein alleinstehender Elternteil in häuslicher Gemeinschaft  z 
Ein pflegebedürftiger Angehöriger in häuslicher Gemeinschaft (mind. Pflegestufe 1)  z 
Nachversicherungsschutz für ausscheidende Personen (z.B. volljährige Kinder) bis zur 
nächsten Hauptfälligkeit, mind. 6 Monate z z 

Gastkinder, Austauschschüler (subsidiär)  z 
Haushaltshilfe einschließlich Au-pair z z 
Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr   
Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter) 
� einer oder mehrerer Wohnungen – einschließlich Ferienwohnung – 
� eines Einfamilienhauses (bzw. einer Doppelhaushälfte) oder einem Wohnhaus, 

sofern sich in diesem nicht mehr als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden 
� eines Wochenend-/Ferienhauses 
� zugehöriger Garagen, Gärten sowie einem Schrebergarten, soweit vom VN oder 

mitversicherten Personen selbst genutzt 

z Inland z EU, EFTA1

Eigentümer oder Mieter von 
� einer Eigentumswohnung 
� eines auf Dauer fest installierten Wohnwagens 
� zugehöriger Garagen, Gärten sowie einem Schrebergarten, soweit vom VN oder 

mitversicherten Personen selbst genutzt. 
� eines unbebauten Grundstückes bis 1.000 m² ausschließlich zur privaten Nutzung 

vom VN oder von mitversicherten Personen. 

 z EU, EFTA1

Vermietung von einzelnen Wohnräumen z Inland z EU, EFTA1

Vermietung von 
� einer Eigentumswohnung (auch Ferienwohnung) sowie dazugehörige Garagen 
� einer einzelnen Garage 

 z EU, EFTA1

Bauherren (Bausumme) 
50.000 EUR 

300.000 EUR; für ein selbst 
genutztes Ein- bzw. Zwei-
familienhaus unbegrenzt 

 
1 European Free Trade Association (Europäisches Freihandelsabkommen) zwischen den 4 Staaten Island, Liechtenstein, Schweiz und Norwegen 
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Bitte beachten Sie: Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht.  
Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes geht ausschließlich aus 
den für diesen Vertrag vereinbarten Versicherungsbedingungen hervor. 

 
XL-Schutz 

 
XXL-Schutz 

Gewässerschäden aus Kleingebinden 50 l/kg / 300 l/kg 100 l/kg / 500 l/kg 
Gesetzliche Haftpflicht1 aus dem Besitz und Betrieb im selbst genutzten Risiko  
(Postanschrift) für 
� einen oberirdischen Heizöltank (oder Kellertank) oder  

einen oberirdischen Flüssiggastank 
� eine Photovoltaikanlage (inkl. Energieabgabe ins öffentliche Stromnetz) 
� eine Solarthermieanlage 

 

max. 5.000 Liter max. 2,1 t 
(Nenn-Füllgewicht)  
max. 10 kWp 
z 

Fahrzeuge nicht zulassungs-/versicherungspflichtig   
Kfz und Anhänger auf eigenem Grundstück ohne Rücksicht auf Höchstgeschwindigkeit z z 
Alle Kfz bis 6 km/h, z.B. motorgetriebene Kinderfahrzeuge z z 
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20 km/h, z.B. Rasenmäher, Schneeräumgeräte, 
Kehrmaschinen z z 

Nicht versicherungspflichtige Anhänger z z 
Elektrorollstühle bis 6 km/h z z 
Ferngelenkte Land- und Wasser-Modellfahrzeuge z z 
Luftfahrzeuge, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen z z 
Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen gelegentlicher Gebrauch, 

soweit für das Führen keine 
behördliche Erlaubnis  
erforderlich ist 

soweit kein Versicherungs-
schutz für den Halter  
besteht (subsidiär) 

Eigene Wassersportfahrzeuge 

ohne Motoren, Segel (auch 
Drachen) oder Treibsätze 

alle Fahrzeuge (z.B. Surf- 
und Windsurfbretter oder 
Kitesurf-Boards), jedoch 
ohne Motoren oder Treib-
sätze; Segelboote bis zu 4 m 
Rumpflänge (auch mit 
Hilfsmotor) 

Tiere   
Halten und Hüten von zahmen Haustieren, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, 
gewerbliche Tierhaltung z z 

Hüten von fremden Hunden (nicht gewerbsmäßig) – keine gefährlichen Hunde sowie 
Hunde deren Haltung aufgrund von Gesetzen und/oder Verordnungen einer Erlaubnis-
pflicht unterliegen 

z z 

Hüten/Reiter fremder Pferde (auch Reitbeteiligung) z z 
Fahren fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken z z 
Sonstiges   
Tätigkeit als Tagesmutter – bis max. 5 Kinder  z 
Sachschäden aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht  10.000 EUR2; SB 100 EUR 
Sachschäden durch deliktunfähige Minderjährige bzw. durch mitversicherte volljährig 
geistig behinderte Angehörige  10.000 EUR2

Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung  10.000 EUR2; SB 100 EUR 
Sachschäden durch allmähliche Einwirkung von Temperatur, Gasen, Dämpfen und 
Feuchtigkeit z z 

Sachschäden durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals z z 
Schäden an fremden, gemieteten oder geliehenen Sachen  1.500 EUR2; SB 100 EUR 
Leistungsgarantie gegenüber den Musterbedingungen/Tarifstruktur IX des GDV z z 
Mietsachschäden 300.000 EUR  
Mietsachschäden (inkl. Mobiliar in Hotels, Ferienwohnungen/-häusern)  in Höhe der Versicherungs-

summe 
Verlust von fremden privaten Schlüsseln/Codekarten*  20.000 EUR2;  

SB 10% mind. 100 EUR 
Verlust von überlassenen Schlüsseln/Codekarten* im Rahmen von Verein-, Dienst- und 
Arbeitsverhältnissen (subsidiär zur Vereins- oder Betriebshaftpflicht)  10.000 EUR2;  

SB 10% mind. 100 EUR 
Forderungsausfallversicherung  2 Mio EUR2, 3, 4

Auslandsaufenthalt innerhalb Europas 3 Jahre unbegrenzt 
Auslandsaufenthalt außerhalb Europas 1 Jahr 3 Jahre 
Kautionsleistung bei Schäden innerhalb Europas 25.000 EUR 50.000 EUR 
Schäden durch elektronischen Datenaustausch/Internetnutzung 50.000 EUR 100.000 EUR 
Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 
Diskriminierungen  100.000 EUR;  

SB 10% mind. 500 EUR 
Umweltschadensversicherung (Ökoschutzversicherung) 3 Mio EUR4 3 Mio EUR4

 
z mitversichert im Rahmen der Vertragsbedingungen 
* soweit sie eine Schlüsselfunktion haben 
1 begrenzt auf max. 5 Mio EUR innerhalb der Versicherungssumme 
2 pro Versicherungsjahr max. das Zweifache 
3 pauschal für Personen- und Sachschäden, ohne Vermögensschäden 
4 innerhalb der Versicherungssumme 
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1.1 Versichert ist  

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privat-
person und nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes. 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verant-
wortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnli-
chen und gefährlichen Beschäftigung.  

Versichert ist insbesondere die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers  

1.1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z.B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige – auch bei vorübergehender Aufsicht über 
fremde Kinder);  

1.1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;  

1.1.3 als Inhaber  

(1) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungs-
eigentum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnung; 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschafts-
eigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei-
gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.  

(2) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses (bzw. einer Doppelhaus-
hälfte) oder eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei 
abgeschlossene Wohnungen befinden; 

(3) eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses; 

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken 
verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten 
sowie eines Schrebergartens.  

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht  

a) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den 
oben genannten Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, 
Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);  

b) aus der Vermietung (auch gelegentliche Vermietung) 

  aa) von nicht mehr als drei einzeln vermieteten Wohnräumen; 
nicht jedoch von Wohnungen, Räumen zu gewerblichen Zwe-
cken und Garagen; 

Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet, entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(Ziffer 4 AL-AHB 2008); 

c) als früherer  Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis 
zum Besitzwechsel bestand; 

d) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft; 

e) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 50.000 
EUR je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die 

Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (Ziffer 4 AL-AHB 2008). 

Mitversichert ist 

(1) bei Neubauten die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer des zu bebauen-
den Grundstücks für die Dauer der Bauzeit; 

(2) die gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer beim Bau 
beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstli-
chen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt.  

Nicht versichert sind 

(1) Bauplanung und Bauleitung; 

(2) Haftpflichtansprüche aus der Veränderung der Grundwasserverhält-
nisse. 

Be- und Entladeschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AL-AHB 2008 – die 
gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- und Wasser-
fahrzeugen sowie Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Ohne besondere Vereinbarung besteht Versicherungsschutz in vorstehen-
dem Umfang nur, soweit derartige Schäden nicht durch mechanische Be- 
und Entladevorrichtungen entstanden sind. 

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn 
diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasser-
fahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt die Beschädigung der 
Ladung von Fahrzeugen und Containern. 

Von jedem Fahrzeugschaden sowie Schaden an Containern durch Be- und 
Entladearbeiten hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindestens 50 EUR 
höchstens 5.000 EUR selbst zu tragen. 

Für die Ziffer 1.1.3 1) bis 3) gilt als Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz, dass die genannten Objekte im Inland gelegen sind. 

Falls besonders vereinbart, ist auch versichert die gesetzliche Haftpflicht 
aus der Vermietung 

 eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei abge-
schlossene Wohnungen befinden und die zweite Wohnung weder vom 
Versicherungsnehmer und/oder einer versicherten Person bewohnt 
wird; 

 einer Eigentums-/Ferienwohnung; 

 von zu gewerblichen Zwecken genutzten Räumen; 

 von einzelnen Garagen; 

 von Fremdenzimmern mit der Abgabe von Speisen. 

1.1.4 aus dem Besitz oder Gebrauch von Fahrrädern (auch Elektrofahr-
rädern, bei denen keine Versicherungspflicht besteht); 
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1.1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche 
Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-
Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);  

1.1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht 
jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;  

1.1.7 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden (außer Blindenhunde), Rin-
dern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von 
Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten 
werden; 

1.1.8 als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde, soweit Versi-
cherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht; 

Kein Versicherungsschutz besteht als Hüter von gefährlichen Hunden 
sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen und/oder Verordnungen einer 
Erlaubnispflicht unterliegen. 

Als solche gelten insbesondere Alano, American Bulldogg, American 
Staffordshire Terrier, Bandog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Do-
bermann, Dogo Argentino, Doque de Bordeaux (Bordeaux Dogge), Fila 
Brasileiro, Kangal (Karasbash), Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napole-
tano, kaukasischer Owtscharka, Perro de Presa Canario, Perro de Presa 
Mallorquin, Pitbull Terrier (American Pitbull), Rottweiler, Staffordshire 
Bullterrier, Tosa-Inu und Kreuzungen mit diesen Hunden. 

1.1.9 als Hüter/Reiter bei der Benutzung fremder Pferde (auch Reitbe-
teiligung), soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung besteht; 

1.1.10 als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke (Kutsch- oder 
Schlittenfahrten) zu privaten Zwecken, soweit Versicherungsschutz nicht 
über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht.  

Für die Ziffern 1.1.8 bis 1.1.10 gilt weiterhin, dass Haftpflichtansprüche 
der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer nicht versi-
chert sind, es sei denn es handelt sich um Personenschäden. 

Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tieren bleiben gemäß 
Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

1.2 Mitversicherte Personen  

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht  

1.2.1 des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners1 des Versiche-
rungsnehmers; 

1.2.2 des Lebensgefährten des Versicherungsnehmers, sofern diese 
Person 

a) in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebt und 

b) bei ihm behördlich gemeldet ist und 

c) keine eigene Privat-Haftpflichtversicherung besitzt und 

d) beide Partner unverheiratet sind und nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft1 leben; 

Ansprüche der Partner untereinander sowie Ansprüche ihrer Angehörigen 
– soweit diese Personen mitversichert sind – gegen beide Partner und 
untereinander sind in Ergänzung zu Ziffer 7.5 (1) AL-AHB 2008 ausge-
schlossen.  

Die Mitversicherung für den Lebensgefährten und dessen Kinder, die nicht 
auch die Kinder de Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung 
der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und 
dem Lebensgefährten. 

Mitversichert sind jedoch Regressansprüche der Partner und deren Kinder 
aus übergegangenen Recht von Trägern der Sozialversicherung und Sozi-
alhilfe, privaten Krankenversicherungsträgern, privaten und öffentlichen 
Arbeitgebern/Dienstherrn wegen Personenschäden. 

1.2.3 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft1 lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie  

a) sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Erstaus-
bildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder Studium 
auch Bachelor und unmittelbar anschließendem Masterstudiengang –, 
nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.) oder 

b) im Anschluss an die Schulausbildung auf einen Ausbildungsplatz, Lehre 
oder Studium warten oder 

c) im Anschluss an die abgeschlossene berufliche Erstausbildung auf eine 
weitere Ausbildung (Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium) warten oder 
während der Suche nach einem Arbeitsplatz, längstens für ein Jahr – 
berufliche Erstausbildung ist Lehre und/oder Studium oder umgekehrt, 
nicht jedoch Zweitlehre, Wechsel des Studienfaches oder Zweitstudium, 
Referendarzeit oder Arzt im Praktikum, Fortbildungsmaßnahmen und dgl. 
– oder 

d) sich in einer Zweitausbildung (Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium) 
befinden, die unmittelbar im Anschluss an die Erstausbildung grenzt, 
längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. 

Bei Ableistung des Grundwehr-, Zivildienstes (einschließlich des freiwilli-
gen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, 
während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 

Falls besonders vereinbart, ist darüber hinaus auch mitversichert die 
gesetzliche Haftpflicht volljähriger Kinder als Privatperson, solange sie 
unverheiratet sind, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft1 und 
mit dem Versicherten in häuslicher Gemeinschaft leben. 

1.2.4 der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Perso-
nen – einschließlich Au-pair – gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das 
Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber 
Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.  

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.  

Außerdem gilt: 

 Für den mitversicherten Ehegatten, den eingetragenen Lebenspartner1 
und Lebensgefährten des Versicherungsnehmers und/oder unverheira-
tete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft1 lebende 
Kinder des Versicherungsnehmers, des Lebenspartners1 oder Lebens-
gefährten besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im 
Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Bei-
tragsfälligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung durch 
den überlebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner1 einge-
löst, so wird dieser Versicherungsnehmer; 

 Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung, weil 

a) die Ehe rechtskräftig geschieden, bzw. die Partnerschaft durch ein 
gerichtliches Urteil rechtskräftig aufgehoben wurde (Ziffer 1.2.1), 

b) Kinder volljährig wurden, geheiratet, eine eingetragene Lebenspartner-
schaft 1  eingegangen sind oder ihre Ausbildung, Lehre oder Studium  
beendet haben (Ziffer 1.2.3), 

so besteht Nachversicherungsschutz bis zum nächsten Hauptfälligkeits-
termin, mindestens aber für 6 Monate. Wird für die ausscheidende Person 
bis dahin keine neue Privat-Haftpflichtversicherung bei der ALTE 
LEIPZIGER Versicherung AG abgeschlossen, so entfällt die Nachversi-
cherung rückwirkend; 

 Für Sachschäden, die durch Rückstau des Straßenkanals entstehen, 
besteht Versicherungsschutz – abweichend von Ziffer 7.14 AL-AHB 
2008; 

 Nicht versichert sind – in Ergänzung Ziffer 7.5 (1) und 27 AL-AHB 
2008 – auch Ansprüche aus Schadensfällen von Lebensgefährten 
des Versicherungsnehmers und deren Angehörigen, soweit sie mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. 

                                                           
1 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer 
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 
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1.3 Kraft, Luft- und Wasserfahrzeuge  

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges 
verursacht werden.  

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von 

a) folgenden Fahrzeugen/Anhängern: 

  aa) Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf eine 
Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen 
und Plätzen verkehrenden1;  

  bb) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit (z.B. motorgetriebene Kinderfahrzeuge);  

  cc) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit (z.B. selbstfahrende Rasenmäher, 
Schneeräumgeräte, Kehrmaschinen)2;  

  dd) nicht versicherungspflichtige Anhänger; 

  ee) maschinell angetriebene Krankenfahrstühle (Elektroroll-
stühle) bis 6 km/h bauartbestimmter Höchstgeschwindigkeit. 

Hierfür gilt:  

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) und 
in Ziffer 4.3 (1) AL-AHB 2008.  

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht wird.  

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

b) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen;  

c) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (auch Wind-
surfbretter) und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – 
auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen. 

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wasser-
sportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche 
Erlaubnis erforderlich ist;  

d) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen.  

                                                           
1 Hinweis: Bei Grundstücken und Grundstücksteilen (z.B. Privatweg), die 
Besuchern oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um sog. 
beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als  
6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h, die ausschließlich 
oder gelegentlich auf solchen Grundstücken oder Baustellen verkehren, 
sind versicherungspflichtig mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für 
die Kraftfahrtversicherung (AKB) abgeschlossen werden muss. Auch bei 
einer behördlicherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht – 
Ausnahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die 
Versicherungspflicht bestehen. 
2 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart 
und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 
zur Leistung von Arbeit nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern 
bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für 
Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. Obwohl nicht zulas-
sungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen beim Verkehr auf öffentlichen 
Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch die Bauart be-
stimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Diese sind dann 
ausschließlich nach dem K-Tarif zu versichern. 

1.4 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 

1.4.1 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AL-
AHB 2008 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträ-
ger, soweit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 
von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren 
und/oder andere Schadprogramme;  

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung 
und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen 

a) sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weite-
rer Datenveränderungen sowie  

b) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-
sung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;  

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 

Hierfür gilt:  

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu 
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft 
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese 
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.  

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26.1 
AL-AHB 2008 – Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten. 

1.4.2 Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme ist 
die Höchstersatzleistung für derartige Schäden auf 50.000 EUR begrenzt. 
Abweichend von Ziffer 6.2 AL-AHB 2008 stellt diese Versicherungs-
summe zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres dar.  

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese  

a) auf derselben Ursache,  

b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem Zusammenhang oder  

c) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer 
Daten mit gleichen Mängeln beruhen.  

Ziffer 6.3 AL-AHB 2008 wird gestrichen. 

1.4.3 Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziffer 
7.9 AL-AHB 2008 – für Versicherungsfälle im Ausland. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in 
europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend 
gemacht werden. 

1.4.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten 
Tätigkeiten und Leistungen: 

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege; 

d) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-
Providing; 

e) Betrieb von Datenbanken. 

1.4.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer 
bewusst 

a) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift 
(z.B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks), 

b) Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder 
zu verändern (z.B. Software-Viren, Trojanische Pferde);  
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(2) die in engem Zusammenhang stehen mit  

a) massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 
übertragenen Informationen (z.B. Spamming),  

b) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informati-
onen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;  

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit 
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben.  

1.5 Auslandsaufenthalt 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 – die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfäl-
len, soweit der inländische Wohnsitz beibehalten wird, bei Aufenthalten  

a) innerhalb Europas bis zu einer Dauer von drei Jahren; 

b) außerhalb Europas bis zu einer Dauer von einem Jahr. 

Weiterhin gilt Folgendes:  

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gele-
genen Wohnungen und Häusern gemäß Ziffer 1.1.3 (1) bis (3).  

(2) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb 
Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung 
von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, 
stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag 
bis zu 25.000 EUR zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schaden-
ersatzzahlung angerechnet. 

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das 
Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchset-
zung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder 
die Kaution verfallen ist. 

(3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  

1.6 Mietsachschäden  

1.6.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 – 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  

Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme ist die 
Höchstersatzleistung für derartige Schäden auf 300.000 EUR begrenzt 

1.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen  

(1) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung; 

(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden; 

(3) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-
ders versichern kann; 

(4) Schäden infolge von Schimmelbildung.  

Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem Ab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 
fallenden Rückgriffsansprüche (der Text dieses Abkommens wird auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt). 

1.7 Vermögensschäden  

1.7.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AL-AHB 

2008 wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind. 

Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme ist die 
Höchstersatzleistung für derartige Schäden auf 100.000 EUR begrenzt 

1.7.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden  

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit;  

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen;  

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;  

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-
ten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen;  

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien/Organe im Zusammenhang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 
sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen).  

1.8 Vorsorgeversicherung  

Für Vorsorgeversicherung – abweichend von Ziffer 4.2 AL-AHB 2008 – 
stehen 3.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden und 100.000 EUR 
für Vermögensschäden zur Verfügung. 

1.9 Gewässerschäden  

1.9.1 Gewässerschaden-Restrisiko 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-
serschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 

Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besondere Verein-
barung gewährt. 

1.9.2 Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde 

Versichert ist abweichend von Ziffer 1.9.1 die gesetzliche Haftpflicht  

als Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter) von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen (z.B. haushaltsübliche Stoffe wie Farben, 
Lacke, Ölfarben, Verdünner etc.) in Kleingebinden, soweit das Gewicht 
von 50 l/kg je Behältnis nicht überschritten wird und die Gesamtlagermen-
ge je mitversichertem Grundstück unter 300 l/kg liegt, und aus der Ver-
wendung dieser Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließ-
lich des Grundwassers (Gewässerschäden). 
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Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. 

1.9.2.1 Vorsorgeversicherung 

Werden die genannten Mengen überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Ziffer 3.1(2) – Erhöhungen und Erweiterungen –, Ziffer 3.1(3) und 
Ziffer 4 AL-AHB 2008 – Vorsorgeversicherung – finden keine Anwen-
dung. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

1.9.2.2 Versicherungsleistungen  

Das Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde ist begrenzt auf die 
beantragte Versicherungssumme. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt das Zweifache dieser Summe. 

1.9.3 Gewässerschaden – Anlagenrisiko 

Falls besonders vereinbart, gilt Folgendes: 

1.9.3.1 Versichert ist 

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers  

als Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebe-
nen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der 
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). 

Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgen-
den nichts anders bestimmt ist, finden die AL-AHB 2008 Anwendung. 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. 

1.9.3.2 Versicherungsleistungen  

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Versicherungs-
summe je Versicherungsfall gewährt. Die Gesamtleistung für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt höchstens das Zweifache 
dieser Summe. 

1.9.3.3 Vorsorgeversicherung 

Die Bestimmungen der Ziffern 3.1 (3) und 4 AL-AHB 2008 – Vorsorge-
versicherung – finden keine Anwendung. 

1.9.3.4 Eingeschlossene Schäden  

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – auch 
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweg-
lichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, 
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage 
(gemäß Ziffer 1.9.3.1) ausgetreten sind. Dies gilt abweichend von Ziffer 
7.14 (1) AL-AHB 2008 auch bei Schäden durch Abwässer. Der Versiche-
rer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er 
vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer 1.9.3.1) 
selbst. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu 
tragen. 

1.9.4 Rettungskosten  

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 
2008). 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergericht-
liche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Eine Billi-
gung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers. 

1.9.5 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz-
liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

1.9.6 Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, Inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

Zu Ziffer 1.9 gilt Folgendes: 

Risikobeschreibungen  

Die Gewässerschadenversicherung im Umfange dieser Bedingung bezieht 
sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts. 

Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht ausdrücklich in Versiche-
rung gegeben oder nach besonderen Vereinbarungen beitragsfrei einge-
schlossen ist. 

Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die dadurch 
entstehen, dass aus den versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe 
in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Wasser 
gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit. 

Rettungskosten gemäß Ziffer 1.9.4 entstehen bereits dann, wenn der 
Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen 
als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Ret-
tungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung 
dieser Kosten verpflichtet ist. 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen – auch des Versicherungsneh-
mers – zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstücks- und Gebäu-
deteilen, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende 
Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder 
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

Abweichend von Ziffer 1.9.3.1 sind Familienangehörige des Versiche-
rungsnehmers oder andere Personen, die gefälligkeitshalber diese Tätigkei-
ten ausüben, mitversichert für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrich-
tungen in Anspruch genommen werden. 

1.10 Abweichungen gegenüber den Musterbedingungen bzw. der 
Tarifstruktur IX des GDV 

Die ALTE LEIPZIGER Versicherung AG garantiert, dass die dieser 
Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) und 
Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflicht ausschließlich zum Vor-
teil der Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtverband der 
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Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen – Stand Januar 
2008 – und Tarifstruktur IX – Stand Juli 2008 – abweichen. 

1.11 Umweltschadensversicherung (Ökoschutzversicherung) 

1.11.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AL-AHB 2008 
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 

 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 

 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

Umweltschaden ist eine Schädigung  

 von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

 des Gewässers einschließlich Grundwasser, 

 des Bodens. 

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, 
geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

1.11.2 Nicht versichert sind 

1.11.2.1 Pflichten und Ansprüche, soweit sich diese gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

1.11.2.2 Pflichten und Ansprüche wegen Schäden  

 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen;  

 für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsver-
trag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können. 

1.11.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung 
betragen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3.000.000 
EUR. 

1.11.4 Ausland 

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 und Ziffer 1.5 
im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.  

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 
2008 auch für Pflichten und Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsge-
setzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
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2.1 Versichert ist  

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privat-
person und nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes. 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verant-
wortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnli-
chen und gefährlichen Beschäftigung.  

Versichert ist insbesondere die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers  

2.1.1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z.B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige – auch bei vorübergehender Aufsicht über 
fremde Kinder);  

2.1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;  

2.1.3 als Inhaber  

(1) einer oder mehrerer im Inland, der EU oder EFTA gelegener Wohnun-
gen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer), einschließlich Fe-
rienwohnungen oder Eigentumswohnungen; 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschafts-
eigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mit-
eigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.  

(2) eines im Inland, der EU oder EFTA gelegenen Einfamilienhauses 
(bzw. einer Doppelhaushälfte) oder eines Wohnhauses, sofern sich in 
diesem nicht mehr als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden; 

(3) eines im Inland, der EU oder EFTA gelegenen Wochenend-/Ferien-
hauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierten 
Wohnwagens; 

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken 
verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten 
sowie eines Schrebergartens und eines unbebauten Grundstückes aus-
schließlich zur privaten Nutzung vom Versicherungsnehmer oder von 
mitversicherten Personen bis maximal 1.000 m2.  

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht  

a) aus der Verletzung von Pflichten, die dem VN in den oben genannten 
Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reini-
gung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);  

                                                           
1 soweit sie eine Schlüsselfunktion haben 

b) aus der Vermietung (auch gelegentliche Vermietung) 

 aa) von einzelnen Wohnräumen; nicht jedoch von Wohnungen 
und Räumen zu gewerblichen Zwecken; 

 bb) einer einzelnen Garage; 

 cc) einer Eigentumswohnung (auch Ferienwohnung) sowie dazu-
gehöriger Garagen.  

Werden mehr als eine Garage oder Eigentumswohnung (auch Ferienwoh-
nung) einzeln vermietet, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die 
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4 AL-AHB 2008);  

c) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis 
zum Besitzwechsel bestand; 

d) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;  

e) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 
300.000 EUR je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, entfällt 
die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (Ziffer 4 AL-AHB 2008). 

Sofern es sich um ein selbst genutztes Ein- bzw. Zweifamilienhaus han-
delt, entfällt die Begrenzung der Bausumme; 

Mitversichert ist 

(1) bei Neubauten die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer des zu bebauen-
den Grundstücks für die Dauer der Bauzeit; 

(2) die gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer beim Bau 
beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstli-
chen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt.  

Nicht versichert sind 

(1) Bauplanung und Bauleitung; 

(2) Haftpflichtansprüche aus der Veränderung der Grundwasserverhält-
nisse. 

Be- und Entladeschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AL-AHB 2008 – die 
gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- und Wasser-
fahrzeugen sowie Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Ohne besondere Vereinbarung besteht Versicherungsschutz in vorstehen-
dem Umfang nur, soweit derartige Schäden nicht durch mechanische Be- 
und Entladevorrichtungen entstanden sind. 
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Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn 
diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasser-
fahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt die Beschädigung der 
Ladung von Fahrzeugen und Containern. 

Von jedem Fahrzeugschaden sowie Schaden an Containern durch Be- und 
Entladearbeiten hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindestens 50 EUR 
höchstens 5.000 EUR selbst zu tragen. 

Für die Ziffer 2.1.3 1) bis 3) gilt als Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz, dass die genannten Objekte im Inland, der EU oder EFTA gelegen 
sind. 

Falls besonders vereinbart, ist auch mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Vermietung 

 eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei abge-
schlossene Wohnungen befinden und die zweite Wohnung weder vom 
Versicherungsnehmer und/oder einer versicherten Person bewohnt 
wird; 

 weiterer Eigentums-/Ferienwohnungen; 

 von zu gewerblichen Zwecken genutzten Räumen; 

 weiterer einzelner Garagen; 

 von Fremdenzimmern mit der Abgabe von Speisen. 

2.1.4 aus dem Besitz oder Gebrauch von Fahrrädern (auch Elektrofahr-
rädern, bei denen keine Versicherungspflicht besteht); 

2.1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche 
Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-
Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);  

2.1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht 
jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;  

2.1.7 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden (ausgenommen Blindenhun-
de), Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie 
von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken 
gehalten werden; 

2.1.8 als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde, soweit Versi-
cherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht; 

Kein Versicherungsschutz besteht als Hüter von gefährlichen Hunden 
sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen und/oder Verordnungen einer 
Erlaubnispflicht unterliegen. 

Als solche gelten insbesondere Alano, American Bulldogg, American 
Staffordshire Terrier, Bandog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Do-
bermann, Dogo Argentino, Doque de Bordeaux (Bordeaux Dogge), Fila 
Brasileiro, Kangal (Karasbash), Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napole-
tano, kaukasischer Owtscharka, Perro de Presa Canario, Perro de Presa 
Mallorquin, Pitbull Terrier (American Pitbull), Rottweiler, Staffordshire 
Bullterrier, Tosa-Inu und Kreuzungen mit diesen Hunden. 

2.1.9 als Hüter/Reiter bei der Benutzung fremder Pferde (auch Reitbe-
teiligung), soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung besteht; 

2.1.10 als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke (Kutsch- oder 
Schlittenfahrten) zu privaten Zwecken, soweit Versicherungsschutz nicht 
über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht; 

Für die Ziffern 2.1.8 bis 2.1.10 gilt weiterhin, dass Haftpflichtansprüche 
der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer nicht versi-
chert sind, es sei denn es handelt sich um Personenschäden; 

Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tieren bleiben gemäß 
Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

2.1.11 aus der Tätigkeit als Tagesmutter von bis zu 5 Kindern, insbe-
sondere aus der Beaufsichtigung von tagsüber zur Betreuung übernomme-
ner minderjähriger Kinder im Rahmen des eigenen Haushalts, auch außer-
halb der Wohnung, z.B. bei Spielen, Ausflügen usw. 

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer 
Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder er-
leiden. 

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder 
sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen der zu 
betreuenden Kinder.  

Bei Überschreitung der genannten Anzahl von Kindern entfällt die Mitver-
sicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversiche-
rung (Ziffer 4 AL-AHB 2008);  

2.1.12 aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht an einer Fach-, 
Gesamt- bzw. Hochschule oder Universität (wie z.B. Laborarbeiten). 

Hierbei ist mitversichert – abweichend von Ziffer 7.6 u. 7.7 AL-AHB 2008 
– die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder Vernichtung von 
Ausbildungsgegenständen (auch Maschinen), die von den Schulen zur 
Verfügung bzw. bereitgestellt wurden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß 
und übermäßiger Beanspruchung sowie Schäden an Leihbüchern. 

Die Höchstersatzleistung beträgt 10.000 EUR je Versicherungsfall, be-
grenzt auf das Zweifache dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100 EUR selbst zu 
tragen. 

2.1.13 wegen Schäden, die im Zusammenhang stehen mit dem Betrieb 

 einer Photovoltaikanlage bis 10 kWp zur Einspeisung von elektrischen 
Strom in das Netz des örtlichen Netzbetreibers und/oder 

 einer Solarthermieanlage 

auf einem mitversichertem im Inland gelegenen selbst bewohnten Einfami-
lienhaus (bzw. einer Doppelhaushälfte) oder einem Wohnhaus, sofern sich 
in diesem nicht mehr als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden – 
einschließlich zugehöriger Garagen. Mitversichert ist hier im Rahmen der 
Ziffer 2.1.3 e) der Versicherungsnehmer als Bauherr seiner Photovoltaik- 
oder Solarthermieanlage. 

Nicht versichert sind Ansprüche 

 wegen Schäden an der Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlage selbst; 

 wegen Schäden durch den Anschluss der Photovoltaikanlage an das 
Netz des öffentlichen Netzbetreiber; 

 wegen Schäden infolge der Montage am Bestimmungsort der Photo-
voltaik- bzw. Solarthermieanlage;  

 wegen Abnutzung, Verschleißes oder übermäßiger Beanspruchung. 

Der Ausschluss nach Ziffer 7.10 (a) AL-AHB 2008 bleibt unberührt. 

2.2 Mitversicherte Personen  

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht  

2.2.1 des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners1 des Versiche-
rungsnehmers;  

2.2.2 des Lebensgefährten des Versicherungsnehmers, sofern diese 
Person 

a) in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebt und 

b) bei ihm behördlich gemeldet ist und 

c) keine eigene Privat-Haftpflichtversicherung besitzt und 

d) beide Partner unverheiratet sind und nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft1 leben; 

Ansprüche der Partner untereinander sowie Ansprüche ihrer Angehörigen 
– soweit diese Personen mitversichert sind – gegen beide Partner und 

                                                           
1 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer 
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 
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untereinander sind in Ergänzung zu Ziffer 7.5 (1) AL-AHB 2008 ausge-
schlossen.  

Die Mitversicherung für den Lebensgefährten und dessen Kinder, die nicht 
auch die Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung 
der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsnehmer und 
dem Lebensgefährten.  

Mitversichert sind jedoch Regressansprüche der Partner und deren Kinder 
aus übergegangenen Recht von Trägern der Sozialversicherung und So-
zialhilfe, privaten Krankenversicherungsträgern, privaten und öffentlichen 
Arbeitgebern/Dienstherrn wegen Personenschäden. 

2.2.3 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft1 lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie  

a) sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Erstaus-
bildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder Studium 
auch Bachelor und unmittelbar anschließendem Masterstudiengang –, 
nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.) oder 

b) im Anschluss an die Schulausbildung auf einen Ausbildungsplatz, Lehre 
oder Studium warten oder 

c) im Anschluss an die abgeschlossene berufliche Erstausbildung auf eine 
weitere Ausbildung (Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium) warten oder 
während der Suche nach einem Arbeitsplatz, längstens für ein Jahr – 
berufliche Erstausbildung ist Lehre und/oder Studium oder umgekehrt, 
nicht jedoch Zweitlehre, Wechsel des Studienfaches oder Zweitstudium, 
Referendarzeit oder Arzt im Praktikum, Fortbildungsmaßnahmen und dgl. 
– oder 

d) sich in einer Zweitausbildung (Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium) 
befinden, die unmittelbar im Anschluss an die Erstausbildung grenzt, 
längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres; 

Bei Ableistung des Grundwehr-, Zivildienstes (einschließlich des freiwilli-
gen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, 
während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 

Falls besonders vereinbart, ist darüber hinaus auch mitversichert die 
gesetzliche Haftpflicht volljähriger Kinder als Privatperson, solange sie 
unverheiratet sind, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft1 und 
mit dem Versicherten in häuslichen Gemeinschaft leben; 

2.2.4 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und 
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft1 lebenden volljährigen 
Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinde-
rung;  

2.2.5 der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Perso-
nen – einschließlich Au-pair – gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das 
Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber 
Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen; 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.  

2.2.6 eines in häuslicher Gemeinschaft lebenden, alleinstehenden 
Elternteils des Versicherungsnehmers, Ehegatten oder eingetragenen 
Lebenspartners1; 

2.2.7 eines in häuslicher Gemeinschaft lebenden, pflegebedürftigen 
Angehörigen (mindestens Pflegestufe I im Sinne der sozialen Pflegeversi-
cherung); 

Als Angehörige gelten Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind). 

2.2.8  von Gastkindern und Austauschschülern des Versicherungsneh-
mers und vergleichbaren, vorübergehend in den Haushalt des Versiche-
rungsnehmers integrierter Personen, soweit keine andere Privat-
Haftpflichtversicherung besteht. 

Außerdem gilt: 

 Für den mitversicherten Ehegatten, den eingetragenen Lebenspartner1 
und Lebensgefährten des Versicherungsnehmers und/oder unverheira-
tete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft1 lebende 
Kinder des Versicherungsnehmers, des Lebenspartner1 oder Lebensge-
fährten besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle 
des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfäl-
ligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung durch den über-
lebenden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner1 eingelöst, so 
wird dieser Versicherungsnehmer; 

 Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung, weil 

a) die Ehe rechtskräftig geschieden, bzw. die Partnerschaft durch ein 
gerichtliches Urteil rechtskräftig aufgehoben wurde (Ziffer 2.2.1), 

b) Kinder volljährig wurden, geheiratet, eine eingetragene Lebenspartner-
schaft1 eingegangen sind oder ihre Ausbildung, Lehre oder Studium be-
endet haben (Ziffer 2.2.3 und 2.2.4), 

so besteht Nachversicherungsschutz bis zum nächsten Hauptfälligkeits-
termin, mindestens aber für 6 Monate. Wird für die ausscheidende Person 
bis dahin keine neue Privat-Haftpflichtversicherung bei der ALTE 
LEIPZIGER Versicherung AG abgeschlossen, so entfällt die Nachversi-
cherung rückwirkend;  

 Nicht versichert sind – in Ergänzung Ziffer 7.5 (1) und 27 AL-AHB 
2008 – auch Ansprüche aus Schadensfällen von Lebensgefährten 
des Versicherungsnehmers und deren Angehörigen, soweit sie mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. 

 Sachschäden durch mitversicherte minderjährige Kinder bzw. 
durch mitversicherte volljährig geistig behinderte Angehörige  
werden auf Wunsch des Versicherungsnehmers zugunsten des geschä-
digten Dritten ersetzt, wenn 

a) der Minderjährige bzw. der mitversicherte volljährig geistig behinderte 
Angehörige nur aus Gründen seiner Minderjährigkeit gemäß § 828 BGB 
bzw. aufgrund seiner geistigen Behinderung nicht verantwortlich ist und 

b) der Dritte ganz oder teilweise nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen 
vermag und 

c) weder Versicherungsnehmer noch die mitversicherten Personen ihre 
Aufsichtspflicht verletzt haben. 

Als Angehörige gelten Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind). 

Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwen-
dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. wegen Aufsichtspflicht-
verletzung) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind. 

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

Entschädigt werden Schadenersatzansprüche an Sachen des Dritten, die 
durch das Schadenereignis zerstört oder beschädigt wurden oder – in 
Ergänzung von Ziffer 2 AL-AHB 2008 – infolge des Schadenereignisses 
abhanden gekommen sind. 

Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der Versicherungssumme je 
Versicherungsfall 10.000 EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser Summe 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres; 

 der Versicherer wird bei Sachschäden aus einer Gefälligkeitshandlung 
(unentgeltlicher Hilfeleistung) gegenüber dem Geschädigten keinen 
Haftungsverzicht für einfache Fahrlässigkeit einwenden, soweit dies 
der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. 
Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist. 

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

                                                           
1 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer 
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 
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Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der Versicherungssumme je 
Versicherungsfall 10.000 EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser Summe 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100 EUR selbst zu 
tragen; 

 Für Sachschäden, die durch Rückstau des Staßenkanals entstehen, 
besteht Versicherungsschutz – abweichend zu Ziffer 7.14 AL-AHB 
2008; 

 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung von Temperatur, Gasen, 
Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, 
Staub u. dgl.) sind mitversichert; 

2.3 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges 
verursacht werden.  

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von  

a) folgenden Fahrzeugen/Anhängern: 

  aa) Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf eine 
Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen 
und Plätzen verkehren1;  

  bb) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit (z.B. motorgetriebene Kinderfahrzeuge);  

  cc) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit (z.B. selbstfahrende Rasenmäher, 
Schneeräumgeräte, Kehrmaschinen)2;  

  dd) nicht versicherungspflichtige Anhänger; 

  ee) maschinell angetriebene Krankenfahrstühle (Elektrorollstüh-
le) bis 6 km/h bauartbestimmter Höchstgeschwindigkeit. 

Hierfür gilt:  

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) und 
in Ziffer 4.3 (1) AL-AHB 2008.  

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht wird.  

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-

                                                           
1 Hinweis: Bei Grundstücken und Grundstücksteilen (z.B. Privatweg), die 
Besuchern oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um sog. 
beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als  
6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h, die ausschließlich 
oder gelegentlich auf solchen Grundstücken oder Baustellen verkehren, 
sind versicherungspflichtig mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für 
die Kraftfahrtversicherung (AKB) abgeschlossen werden muss. Auch bei 
einer behördlicherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht – 
Ausnahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die 
Versicherungspflicht bestehen. 
2 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart 
und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 
zur Leistung von Arbeit nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern 
bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für 
Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. Obwohl nicht zulas-
sungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen beim Verkehr auf öffentlichen 
Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch die Bauart be-
stimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Diese sind dann 
ausschließlich nach dem K-Tarif zu versichern. 

rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

b) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen;  

c) folgenden Wassersportfahrzeugen: 

  aa) fremde Wassersportfahrzeuge, soweit Versicherungsschutz 
über die Haftpflicht des Halters nicht besteht (subsidiär); 

  bb) eigene Wassersportfahrzeuge ohne Motoren – auch Hilfs- 
oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen; 

  cc) eigene Surf- und Windsurfbretter oder Kitesurf-Boards; 

  dd) eigene Segelboote bis 4 m Rumpflänge (auch mit Hilfs-
motor); 

d) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen.  

2.4. Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 

2.4.1 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AL-
AHB 2008 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträ-
ger, soweit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 
von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren 
und/oder andere Schadprogramme;  

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung 
und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen 

a) sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weite-
rer Datenveränderungen sowie  

b) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-
sung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;  

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 

Hierfür gilt:  

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu 
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft 
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese 
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.  

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26.1 
AL AHB 2008 – Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten. 

2.4.2 Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme ist 
die Höchstersatzleistung für derartige Schäden auf 100.000 EUR begrenzt. 
Abweichend von Ziffer 6.2 AL-AHB 2008 stellt diese Versicherungs-
summe zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres dar.  

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese  

a) auf derselben Ursache,  

b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem Zusammenhang oder  

c) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer 
Daten mit gleichen Mängeln beruhen.  

Ziffer 6.3 AL-AHB 2008 wird gestrichen. 

2.4.3 Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziffer 
7.9 AL-AHB 2008 – für Versicherungsfälle im Ausland. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in 
europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend 
gemacht werden. 

2.4.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten 
Tätigkeiten und Leistungen: 
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a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege; 

d) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-
Providing; 

e) Betrieb von Datenbanken. 

2.4.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer 
bewusst 

a) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift 
(z.B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks), 

b) Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder 
zu verändern (z.B. Software-Viren, Trojanische Pferde);  

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit  

a) massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 
übertragenen Informationen (z.B. Spamming),  

b) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informati-
onen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;  

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit 
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben.  

2.5 Auslandsaufenthalt  

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 – die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfäl-
len, soweit der inländische Wohnsitz beibehalten wird, bei Aufenthalten  

a) innerhalb Europas ohne zeitliche Begrenzung; 

b) außerhalb Europas bis zu einer Dauer von drei Jahren. 

Weiterhin gilt Folgendes:  

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gele-
genen Wohnungen und Häusern gemäß Ziffer 2.1.3 (1) bis (3).  

(2) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb 
Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung 
von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, 
stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag 
bis zu 50.000 EUR zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schaden-
ersatzzahlung angerechnet. 

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das 
Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchset-
zung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder 
die Kaution verfallen ist. 

(3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  

2.6 Mietsachschäden  

2.6.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 – 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  

2.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen  

(1) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung; 

(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden;  

(3) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-
ders versichern kann; 

(4) Schäden infolge von Schimmelbildung. 

Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem Ab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 
fallenden Rückgriffsansprüche (der Text dieses Abkommens wird auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt). 

2.6.3 Für Schäden an fremden gemieteten oder geliehenen Sachen gilt: 

Eingeschlossen – in Ergänzung zu Ziffer 2.2 und abweichend von Ziffer 
7.6 AL-AHB 2008 – ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, 
der Vernichtung oder dem Abhandenkommen gemieteter oder geliehener 
Sachen. 

Für Schäden an gemieteten Wohnräumen und an fremden beweglichen 
Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen und -häusern besteht 
Versicherungsschutz gemäß Ziffer 2.6.1. 

Ausgeschlossen bleiben 

(1) alle sich daraus ergebenden Vermögensfolgeschäden; 

(2) Schäden an Sachen, die den versicherten Personen für mehr als  
3 Monate überlassen wurden; 

(3) Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten 
Person dienen; 

(4) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspru-
chung; 

(5) Ansprüche wegen Abhandenkommens von Geld, Urkunden und Wert-
papieren. 

Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der vertraglichen Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall 1.500 EUR, begrenzt auf das Zweifache 
dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100 EUR selbst zu 
tragen. 

2.7 Vermögensschäden  

2.7.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AL-AHB 
2008 wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind. 

2.7.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden  

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit;  

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen;  

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;  

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-
ten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen;  

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
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Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/ 
Organe im Zusammenhang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 
sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen).  

2.8 Verlust von  
a) fremden privaten Schlüsseln/Codekarten1  
b) überlassenen Schlüsseln/Codekarten1 im Rahmen  
Vereins-, Dienst- und Arbeitsverhältnissen (subsidiär) 

2.8.1 Eingeschlossen – in Ergänzung von Ziffer 2.2 und abweichend 
von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 – ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Abhandenkommen von fremden privaten Schlüsseln (auch General-/ 
Hauptschlüssel und Zugangs-/Codekarte1 für eine zentrale Schließanlage), 
bzw. der Verlust von überlassenen Schlüsseln/Codekarten 1  im Rahmen 
Vereins-, Dienst- und Arbeitsverhältnissen, die sich rechtmäßig im Ge-
wahrsam des Versicherten befunden haben und soweit kein Versiche-
rungsschutz über die Haftpflicht des Vereines oder Betriebes besteht. 

Versichert sind ausschließlich die Kosten 

(1) für die notwendige Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen 
sowie 

(2) für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und 

(3) für einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, 
an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer. Die Leistungspflicht erstreckt sich 
jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum. 

2.8.2 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 

(1) aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen 
Schlüsseln zu beweglichen Sachen; 

(2) aus allen sich aus dem Schlüsselverlust ergebenden Vermögensschä-
den; 

(3) aus sonstigen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen 
Einbruchs). 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt 

zu 2.8 a) 20.000 EUR und 

zu 2.8 b) 10.000 EUR je Versicherungsfall, 

jeweils begrenzt auf das Zweifache dieser Summe für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mind. 100 EUR, 
selbst zu tragen. 

2.9 Ausfall von Forderungen aus Haftpflichtansprüchen  
(Forderungsausfallversicherung) 

2.9.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Hat ein Versicherter (Versicherungsnehmer oder mitversicherte Person 
gemäß Ziffer 2.2.1 bis 2.2.4) 

(1) wegen Personen- oder Sachschäden berechtigte Schadenersatzansprü-
che 

(2) und kann er diese berechtigten Forderungen gegen den Schadenersatz-
pflichtigen nicht oder nicht voll durchsetzen (Forderungsausfall – siehe 
Ziffer 2.9.3), 

                                                           
1 soweit sie eine Schlüsselfunktion haben 

so stellt ihn der Versicherer so, als hätte der Schadenersatzpflichtige als 
Versicherter Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Ver-
trages. 

Der Versicherer prüft die Haftpflichtfrage und leistet den Ersatz der Ent-
schädigung, welche der Schadenersatzpflichtige aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts nach dem Recht eines 
EU-Mitgliedsstaates zu erbringen hat. Der Schadenersatzpflichtige oder 
sonstige Dritte haben keine Rechte aus diesem Versicherungsvertrag. 

2.9.2 Umfang des Versicherungsschutzes 

Versicherungsschutz besteht für Personen- oder Sachschäden in Folge von 
Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit dieses Vertrages 

(1) im Inland oder 

(2) im Ausland anlässlich eines vorübergehenden bis zu zwei Jahre dau-
ernden Aufenthaltes des Versicherten bzw. Befindens einer Sache im 
Ausland eintreten, und zwar für den Ausfall der berechtigten Forderungen. 

Innerhalb der gewählten Versicherungssumme ist der Ausfall der berech-
tigten Forderungen begrenzt auf 2.000.000 EUR pauschal für Personen- 
und Sachschäden je Versicherungsfall. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt das Zweifache dieser Summe. 

Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche 
gemäß Ziffer 2.7.1 zur Folge haben könnte. 

Für Schäden bis zur Höhe von 2.500 EUR besteht kein Versicherungs-
schutz. 

2.9.3 Leistungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für eine Versicherungsleistung ist, dass 

(1) der Schadenersatzpflichtige zahlungs-/leistungsunfähig ist; dies liegt 
vor, wenn aufgrund eines Urteils nach einem streitigen Verfahren oder 
eines Vergleiches vor einem ordentlichen Gericht in Europa 

a) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat; 

b) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der Schadenersatz-
pflichtige in den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung über 
seine Vermögensverhältnisse (»Offenbarungseid«) abgegeben hat; 

c) ein gegen den Schadenersatzpflichtigen durchgeführtes Konkurs-, 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt 
hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde; 

(2) dem Versicherer nach Feststehen der Zahlungs-/Leistungsunfähigkeit 
des Schadenersatzpflichtigen alle Umstände des Versicherungsfalles 
ausführlich, wahrheitsgemäß und unverzüglich gemeldet werden und der 
Versicherer die gesetzliche Haftpflicht des Schadenersatzpflichtigen 
anerkennt; 

(3) an den Versicherer die Ansprüche gegen den Schadenersatzpflichtigen 
in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden, die vollstreckbare 
Ausfertigung des Urteils ausgehändigt und an deren erforderlichen Um-
schreibung auf den Versicherer mitgewirkt wird. 

Die Leistungsvoraussetzungen sind dem Versicherer zu belegen und 
nachzuweisen (z.B. Zeitpunkt, Ursache, Hergang, Art und Höhe der Schä-
den, Höhe des Forderungsausfalls, Vorlage eines rechtskräftigen Urteils, 
eines Vollstreckungsprotokolls oder sonstiger für die Beurteilung erhebli-
cher Schriftstücke). 

2.9.4 Ausschlüsse 

Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren, die dem Bereich eines 
Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes) des 
Schadenersatzpflichtigen zuzurechnen sind. 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an  

(1) Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen oder Kraftfahrzeuganhängern; 

(2) Immobilien, für die gemäß Ziffer 2.1.3 (1) bis (3) kein Versicherungs-
schutz besteht; 

(3) Pferden oder sonstigen Reit- oder Zugtieren oder an Zuchttieren. 
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Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 

(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung; 

(2) Schäden, zu deren Ersatz 

a) einem Dritten Leistungen beantragt werden können oder ein Dritter 
Leistungen zu erbringen hat (z.B. aus einer Hausratversicherung); 

b) ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, 
soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche o.ä. von Dritten 
handelt;  

(3) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde-
rungsübergangs; 

(4) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen 
oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder 
eingelegt wurden. 

2.10 Vorsorgeversicherung 

Für Vorsorgeversicherung – abweichend von Ziffer 4.2 AL-AHB 2008 – 
steht die vereinbarte Versicherungssumme zur Verfügung. 

2.11 Gewässerschäden  

2.11.1 Gewässerschaden-Restrisiko 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-
serschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.  

Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besondere Verein-
barung gewährt. 

2.11.2 Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde 

Versichert ist abweichend von Ziffer 2.11.1 die gesetzliche Haftpflicht  

als Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter) von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen (z.B. haushaltsübliche Stoffe wie Farben, 
Lacke, Ölfarben, Verdünner etc.) in Kleingebinden, soweit das Gewicht 
von 100 l/kg je Behältnis nicht überschritten wird und die Gesamtlager-
menge je mitversichertem Grundstück unter 500 l/kg liegt, und aus der 
Verwendung dieser Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. 

2.11.2.1 Vorsorgeversicherung 

Werden die genannten Mengen überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Ziffer 3.1(2) – Erhöhungen und Erweiterungen –, Ziffer 3.1(3) und 
Ziffer 4 AL-AHB 2008 – Vorsorgeversicherung – finden keine Anwen-
dung. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

2.11.2.2 Versicherungsleistungen  

Das Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde ist begrenzt auf die 
beantragte Versicherungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden je Versicherungsfall. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt das Zweifache dieser Summe. 

2.11.3 Gewässerschaden – Anlagenrisiko 

2.11.3.1 Versicherte Anlagen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber eines oberirdischen Heizöltankes – oder Kellertankes – oder eines 
oberirdischen Flüssiggastankes zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe mit einem 
Fassungsvermögen bei Heizöltanks von maximal 5.000 l (Batterietanks 
gelten als ein Tank) bzw. einem Nenn-Füllgewicht bei Flüssiggastanks von 
max. 2,1 t in einem mitversichertem selbst bewohnten Einfamilienhauses 
(bzw. einer Doppelhaushälfte) oder eines Wohnhauses – sofern sich in 
diesem nicht mehr als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden – für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden) von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden). 

Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgen-
den nichts anders bestimmt ist, finden die AL-AHB 2008 Anwendung. 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. 

2.11.3.2 Versicherungsleistungen  

Die Versicherungsleistung für das Gewässerschaden-Anlagenrisiko ist im 
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt auf 5.000.000 
EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden je Versiche-
rungsfall. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt höchstens das Zweifache dieser Summe. 

2.11.3.3 Vorsorgeversicherung 

Werden die genannten Mengen überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Ziffer 3.1(2) – Erhöhungen und Erweiterungen –, Ziffer 3.1(3) und 
Ziffer 4 AL-AHB 2008 – Vorsorgeversicherung – finden keine Anwen-
dung. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

2.11.3.4 Eingeschlossene Schäden  

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – auch 
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweg-
lichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, 
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage 
(gemäß Ziffer 2.11.3.1) ausgetreten sind. Dies gilt abweichend von Ziffer 
7.14 (1) AL-AHB 2008 auch bei Schäden durch Abwässer. Der Versiche-
rer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er 
vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer 2.11.3.1) 
selbst. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu 
tragen. 

2.11.4 Rettungskosten  

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 
2008) 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergericht-
liche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Eine Billi-
gung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
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Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers. 

2.11.5 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz-
liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

2.11.6 Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, Inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

Zu Ziffer 2.11 gilt Folgendes: 

Risikobeschreibungen  

Die Gewässerschadenversicherung im Umfange dieser Bedingung bezieht 
sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts. 

Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht ausdrücklich in Versiche-
rung gegeben oder nach besonderen Vereinbarungen beitragsfrei einge-
schlossen ist. 

Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die dadurch 
entstehen, dass aus den versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe 
in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Wasser 
gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit. 

Rettungskosten gemäß Ziffer 2.11.4 entstehen bereits dann, wenn der 
Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen 
als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Ret-
tungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung 
dieser Kosten verpflichtet ist. 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen – auch des Versicherungsneh-
mers – zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstücks- und Gebäu-
deteilen, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende 
Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder 
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

Abweichend von Ziffer 2.11.3.1 sind Familienangehörige des Versiche-
rungsnehmers oder andere Personen, die gefälligkeitshalber diese Tätigkei-
ten ausüben, mitversichert für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrich-
tungen in Anspruch genommen werden. 

Zu Ziffer 2.11.3 

Falls besonders vereinbart – gilt abweichend von Ziffer 2.11.3.1  
Absatz 2 

Versicherte Anlagen 

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der in Ziffer 2.11.3.1 
Absatz 3, 4 und 5 sowie in den Ziffern 2.11.3.3 bis 2.11.6 genannten 
Bestimmungen einschließlich der Risikobeschreibung die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers  

als Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebe-
nen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der 
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Versicherungs-
summe je Versicherungsfall gewährt. Die Gesamtleistung für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt höchstens das Zweifache 
dieser Summe.  

2.12 Abweichungen gegenüber den Musterbedingungen bzw. der 
Tarifstruktur IX des GDV  

Die ALTE LEIPZIGER Versicherung AG garantiert, dass die dieser 
Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) und 
Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflicht ausschließlich zum Vor-
teil der Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtverband der 
Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen – Stand Januar 
2008 – abweichen. 

2.13 Ansprüche von Privatpersonen aus Benachteiligungen 

2.13.1 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den 
mitversicherten Personen – abweichend von Ziffer 7.17 AL-AHB 2008 – 
Versicherungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder 
mitversicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts wegen Benachteiligungen aus den in Ziffer 2.13.2 
genannten Gründen für einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden 
auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. 

Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz als Dienstherr 
der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich be-
schäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen 
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Person, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 

Mitversicherte Personen sind die in Ziffer 2.2.1 bis 2.2.3 genannten Perso-
nen. 

2.13.2 Gründe für eine Benachteiligung sind die Rasse, die ethnische 
Herkunft, das Geschlecht, die Religion, die Weltanschauung, eine Behin-
derung, das Alter oder die sexuelle Identität. 

2.13.3 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AL-AHB 2008 
– die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer 
des Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haftpflicht-
anspruch geltend gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer oder 
eine mitversicherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein 
Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person 
schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder 
eine mitversicherte Person zu haben. 

Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachteiligung 
müssen während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird eine 
Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im 
Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte Handlung 
spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Scha-
dens abzuwenden. 

2.13.4 Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die im Versi-
cherungsschein angegebene Versicherungssumme der Höchstbetrag für 
jeden Versicherungsfall und für alle während eines Versicherungsjahres 
eingetretenen Versicherungsfälle zusammen. 

In jedem Versicherungsfall beteiligt sich der Versicherungsnehmer mit 
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatz-
leistung (Selbstbehalt). 

2.13.5 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

2.13.5.1 gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten 
Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen von 
Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonsti-
ge wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben; dem Versiche-
rungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen werden die Handlun-
gen oder Unterlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen begangen 
worden sind; 

2.13.5.2 die von den mitversicherten Personen gemäß Ziffer 2.13.1 gel-
tend gemacht werden; 

2.13.5.3 – teilweise abweichend von Ziffer 2.5 –  

a) welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht werden 
– dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen, die außerhalb 
Deutschlands gefällt wurden –; 

b) wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländischer  
Staaten; 
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2.13.5.4 auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; 
hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die 
gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen ver-
hängt worden sind; 

2.13.5.5 wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnfortzahlungen, Pensionen, 
Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfindungszahlun-
gen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und 
Sozialplänen sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

2.14 Umweltschadensversicherung (Ökoschutzversicherung) 

2.14.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AL-AHB 2008 
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 

 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 

 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

Umweltschaden ist eine Schädigung  

 von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

 des Gewässers einschließlich Grundwasser, 

 des Bodens. 

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, 
geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

2.14.2 Nicht versichert sind 

2.14.2.1 Pflichten und Ansprüche, soweit sich diese gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

2.14.2.2 Pflichten und Ansprüche wegen Schäden  

 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen;  

 für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsver-
trag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können. 

2.14.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung 
betragen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3.000.000 
EUR. 

2.14.4 Ausland 

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 und Ziffer 2.5 
im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.  

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 
2008 auch für Pflichten und Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsge-
setzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
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Versicherungsumfang – Single Privat-Haftpflichtversicherung – je nach gewähltem Versicherungsumfang 

Die Versicherung einzelner Positionen des XL-/XXL-Schutzes ist nicht möglich. 

Bitte beachten Sie: Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht.  
Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes geht ausschließlich aus 
den für diesen Vertrag vereinbarten Versicherungsbedingungen hervor. 

 
XL-Schutz 

 
XXL-Schutz 

Versicherungssummen   
Personen- und Sachschäden 5 Mio, 8 Mio oder  

11 Mio EUR 
5 Mio, 8 Mio oder 11 Mio 
EUR 

Vermögensschäden 100.000 EUR in Höhe der Versicherungs-
summe 

Vorsorgeversicherung 3 Mio EUR für Personen- 
und Sachschäden, 100.000 
EUR für Vermögensschäden 

in Höhe der Versicherungs-
summe 

Mitversicherte Personen   
Regressansprüche durch Sozialversicherungsträger  z 
Minderjährige unverheiratete Kinder  z 
Volljährige unverheiratete Kinder in Schul- oder unmittelbar anschließender  
Erstausbildung  z 

Volljährige unverheiratete Kinder im Anschluss an Schulausbildung während  
Wartezeit auf Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium  unbegrenzt 

Volljährige unverheiratete Kinder nach abgeschlossener Erstausbildung,  
während Wartezeit auf weitere Ausbildung (Lehre, Studium, Referendarzeit) oder 
während Arbeitsplatzsuche 

 1 Jahr 

Volljährige unverheiratete Kinder während freiwilligem zusätzlichen Wehrdienst 
 

vor, während oder im 
Anschluss an die Berufs-
ausbildung 

Volljährige unverheiratete Kinder in Zweitausbildung (Lehre, Ausbildungsplatz  
oder Studium) unmittelbar im Anschluss an Erstausbildung bis zur Vollendung des  
25. Lebensjahres 

 z 

Kinder mit geistiger Behinderung in häuslicher Gemeinschaft  z 
Ein alleinstehender Elternteil in häuslicher Gemeinschaft  z 
Ein pflegebedürftiger Angehöriger in häuslicher Gemeinschaft (mind. Pflegestufe 1)  z 
Nachversicherungsschutz für ausscheidende Personen (z.B. volljährige Kinder)  
bis zur nächsten Hauptfälligkeit, mind. 6 Monate  z 

Gastkinder, Austauschschüler (subsidiär)  z 
Haushaltshilfe einschließlich Au-pair z z 
Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr   
Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter) 
� einer oder mehrerer Wohnungen – einschließlich Ferienwohnung – 
� eines Einfamilienhauses (bzw. einer Doppelhaushälfte) oder einem Wohnhaus, 

sofern sich in diesem nicht mehr als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden 
� eines Wochenend-/Ferienhauses 
� zugehöriger Garagen, Gärten sowie einem Schrebergarten, soweit vom VN oder 

mitversicherten Personen selbst genutzt 

z Inland z EU, EFTA1

Eigentümer oder Mieter von 
� einer Eigentumswohnung 
� eines auf Dauer fest installierten Wohnwagens 
� zugehöriger Garagen, Gärten sowie einem Schrebergarten, soweit vom VN oder 

mitversicherten Personen selbst genutzt. 
� eines unbebauten Grundstückes bis 1.000 m² ausschließlich zur privaten Nutzung 

vom VN oder von mitversicherten Personen. 

 z EU, EFTA1

Vermietung von einzelnen Wohnräumen z Inland z EU, EFTA1

Vermietung von 
� einer Eigentumswohnung (auch Ferienwohnung) sowie dazugehörige Garagen 
� einer einzelnen Garage 

 z EU, EFTA1

Bauherren (Bausumme) 
50.000 EUR 

300.000 EUR; für ein selbst 
genutztes Ein- bzw. Zwei-
familienhaus unbegrenzt 

Gewässerschäden aus Kleingebinden 50 l/kg / 300 l/kg 100 l/kg / 500 l/kg 
Gesetzliche Haftpflicht2 aus dem Besitz und Betrieb im selbst genutzten Risiko  
(Postanschrift) für 
� einen oberirdischen Heizöltank (oder Kellertank) oder  
� einen oberirdischen Flüssiggastank 
� eine Photovoltaikanlage (inkl. Energieabgabe ins öffentliche Stromnetz) 
� eine Solarthermieanlage 

 

max. 5.000 Liter max. 2,1 t 
(Nenn-Füllgewicht)  
max. 10 kWp 
z 

 
1 European Free Trade Association (Europäisches Freihandelsabkommen) zwischen den 4 Staaten Island, Liechtenstein, Schweiz und Norwegen 
2 begrenzt auf max. 5 Mio EUR innerhalb der Versicherungssumme 
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Bitte beachten Sie: Diese Leistungsbeschreibung ist lediglich eine Kurzübersicht.  
Der rechtsverbindliche Umfang des Versicherungsschutzes geht ausschließlich aus 
den für diesen Vertrag vereinbarten Versicherungsbedingungen hervor. 

 
XL-Schutz 

 
XXL-Schutz 

Fahrzeuge nicht zulassungs-/versicherungspflichtig   
Kfz und Anhänger auf eigenem Grundstück ohne Rücksicht auf Höchstgeschwindigkeit z z 
Alle Kfz bis 6 km/h, z.B. motorgetriebene Kinderfahrzeuge z z 
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 20 km/h, z.B. Rasenmäher, Schneeräumgeräte, 
Kehrmaschinen z z 

Nicht versicherungspflichtige Anhänger z z 
Elektrorollstühle bis 6 km/h z z 
Ferngelenkte Land- und Wasser-Modellfahrzeuge z z 
Luftfahrzeuge, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen z z 
Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen gelegentlicher Gebrauch, 

soweit für das Führen keine 
behördliche Erlaubnis  
erforderlich ist 

soweit kein Versicherungs-
schutz für den Halter  
besteht (subsidiär) 

Eigene Wassersportfahrzeuge 

ohne Motoren, Segel (auch 
Drachen) oder Treibsätze 

alle Fahrzeuge (z.B. Surf- 
und Windsurfbretter oder 
Kitesurf-Boards), jedoch 
ohne Motoren oder Treib-
sätze; Segelboote bis zu 4 m 
Rumpflänge (auch mit 
Hilfsmotor) 

Tiere   
Halten und Hüten von zahmen Haustieren, nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, 
gewerbliche Tierhaltung z z 

Hüten von fremden Hunden (nicht gewerbsmäßig) – keine gefährlichen Hunde sowie 
Hunde deren Haltung aufgrund von Gesetzen und/oder Verordnungen einer Erlaubnis-
pflicht unterliegen 

z z 

Hüten/Reiter fremder Pferde (auch Reitbeteiligung) z z 
Fahren fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken z z 
Sonstiges   
Tätigkeit als Tagesmutter – bis max. 5 Kinder  z 
Sachschäden aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht  10.000 EUR2; SB 100 EUR 
Sachschäden durch deliktunfähige Minderjährige bzw. durch mitversicherte volljährig 
geistig behinderte Angehörige  10.000 EUR2

Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung  10.000 EUR2; SB 100 EUR 
Sachschäden durch allmähliche Einwirkung von Temperatur, Gasen, Dämpfen und 
Feuchtigkeit z z 

Sachschäden durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals z z 
Schäden an fremden, gemieteten oder geliehenen Sachen  1.500 EUR2; SB 100 EUR 
Leistungsgarantie gegenüber den Musterbedingungen/Tarifstruktur IX des GDV z z 
Mietsachschäden 300.000 EUR  
Mietsachschäden (inkl. Mobiliar in Hotels, Ferienwohnungen/-häusern)  in Höhe der Versicherungs-

summe 
Verlust von fremden privaten Schlüsseln/Codekarten1

 20.000 EUR2;  
SB 10% mind. 100 EUR 

Verlust von überlassenen Schlüsseln/Codekarten1 im Rahmen von Verein-, Dienst- und 
Arbeitsverhältnissen (subsidiär zur Vereins- oder Betriebshaftpflicht)  10.000 EUR2;  

SB 10% mind. 100 EUR 
Forderungsausfallversicherung  2 Mio EUR2, 3, 4

Auslandsaufenthalt innerhalb Europas 3 Jahre unbegrenzt 
Auslandsaufenthalt außerhalb Europas 1 Jahr 3 Jahre 
Kautionsleistung bei Schäden innerhalb Europas 25.000 EUR 50.000 EUR 
Schäden durch elektronischen Datenaustausch/Internetnutzung 50.000 EUR 100.000 EUR 
Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 
Diskriminierungen  100.000 EUR;  

SB 10% mind. 500 EUR 
Umweltschadensversicherung (Ökoschutzversicherung) 3 Mio EUR4 3 Mio EUR4

 
z mitversichert im Rahmen der Vertragsbedingungen 
1 soweit sie eine Schlüsselfunktion haben 
2 pro Versicherungsjahr max. das Zweifache 
3 pauschal für Personen- und Sachschäden, ohne Vermögensschäden 
4 innerhalb der Versicherungssumme 
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3.1 Versichert ist  

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privat-
person und nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes. 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verant-
wortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnli-
chen und gefährlichen Beschäftigung.  

Versichert ist insbesondere die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers  

3.1.1 als Haushaltsvorstand (z.B. aus der Aufsichtspflicht über Min-
derjährige – auch bei vorübergehender Aufsicht über fremde Kinder);  

3.1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;  

3.1.3 als Inhaber  

(1) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungs-
eigentum als Sondereigentümer), einschließlich Ferienwohnung; 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschafts-
eigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei-
gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.  

(2) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses (bzw. einer Doppelhaus-
hälfte) oder eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei 
abgeschlossene Wohnungen befinden; 

(3) eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhauses; 

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken 
verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten 
sowie eines Schrebergartens.  

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht  

a) aus der Verletzung von Pflichten, die dem VN in den oben genannten 
Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reini-
gung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);  

b) aus der Vermietung (auch gelegentliche Vermietung) 

  aa) von nicht mehr als drei einzeln vermieteten Wohnräumen; 
nicht jedoch von Wohnungen, Räumen zu gewerblichen Zwe-
cken und Garagen; 

Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet, entfällt die Mitversiche-
rung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung 
(Ziffer 4 AL-AHB 2008); 

c) als früherer  Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis 
zum Besitzwechsel bestand; 

d) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;  

e) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 50.000 
EUR je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die 

Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (Ziffer 4 AL-AHB 2008). 

Mitversichert ist 

(1) bei Neubauten die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer des zu bebauen-
den Grundstücks für die Dauer der Bauzeit; 

(2) die gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer beim Bau 
beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstli-
chen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt.  

Nicht versichert sind 

(1) Bauplanung und Bauleitung; 

(2) Haftpflichtansprüche aus der Veränderung der Grundwasserverhält-
nisse. 

Be- und Entladeschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AL-AHB 2008 – die 
gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- und Wasser-
fahrzeugen sowie Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Ohne besondere Vereinbarung besteht Versicherungsschutz in vorstehen-
dem Umfang nur, soweit derartige Schäden nicht durch mechanische Be- 
und Entladevorrichtungen entstanden sind. 

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn 
diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasser-
fahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt die Beschädigung der 
Ladung von Fahrzeugen und Containern. 

Von jedem Fahrzeugschaden sowie Schaden an Containern durch Be- und 
Entladearbeiten hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindestens 50 EUR 
höchstens 5.000 EUR selbst zu tragen. 

Für die Ziffer 3.1.3 1) bis 3) gilt als Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz, dass die genannten Objekte im Inland gelegen sind. 

Falls besonders vereinbart, ist auch mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Vermietung 

 eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei abge-
schlossene Wohnungen befinden und die zweite Wohnung weder vom 
Versicherungsnehmer und/oder einer versicherten Person bewohnt 
wird; 

 einer Eigentums-/Ferienwohnung; 

 von zu gewerblichen Zwecken genutzten Räumen; 

 von einzelnen Garagen; 

 von Fremdenzimmern mit der Abgabe von Speisen. 

3.1.4 aus dem Besitz oder Gebrauch von Fahrrädern (auch Elektrofahr-
rädern bei denen keine Versicherungspflicht besteht); 
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3.1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche 
Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-
Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);  

3.1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht 
jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;  

3.1.7 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden (ausgenommen Blindenhun-
de), Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie 
von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken 
gehalten werden;  

3.1.8 als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde, soweit Versi-
cherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht; 

Kein Versicherungsschutz besteht als Hüter von gefährlichen Hunden 
sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen und/oder Verordnungen einer 
Erlaubnispflicht unterliegen. 

Als solche gelten insbesondere Alano, American Bulldogg, American 
Staffordshire Terrier, Bandog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Do-
bermann, Dogo Argentino, Doque de Bordeaux (Bordeaux Dogge), Fila 
Brasileiro, Kangal (Karasbash), Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napole-
tano, kaukasischer Owtscharka, Perro de Presa Canario, Perro de Presa 
Mallorquin, Pitbull Terrier (American Pitbull), Rottweiler, Staffordshire 
Bullterrier, Tosa-Inu und Kreuzungen mit diesen Hunden. 

3.1.9 als Hüter/Reiter bei der Benutzung fremder Pferde (auch Reitbe-
teiligung), soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung besteht; 

3.1.10 als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke (Kutsch- oder 
Schlittenfahrten) zu privaten Zwecken, soweit Versicherungsschutz nicht 
über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht.  

Für die Ziffern 3.1.8 bis 3.1.10 gilt weiterhin, dass Haftpflichtansprüche 
der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer nicht versi-
chert sind, es sei denn es handelt sich um Personenschäden. 

Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tieren bleiben gemäß 
Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

3.2 Mitversicherte Personen  

3.2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der im 
Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen – einschließ-
lich Au-pair – gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für 
Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus 
und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.  

3.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.  

Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus übergegangenem Recht 
von Trägern der Sozialversicherung und Sozialhilfe, privaten Krankenver-
sicherungsträgern, privaten und öffentlichen Arbeitgebern/Dienstherrn 
wegen Personenschäden. 

Falls besonders vereinbart, ist darüber hinaus auch mitversichert die 
gesetzliche Haftpflicht volljähriger Kinder als Privatperson, solange sie 
unverheiratet sind, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft1 und 
mit dem Versicherten in häuslichen Gemeinschaft leben. 

Außerdem gilt: 

 Für Sachschäden, die durch Rückstau des Straßenkanals entstehen, 
besteht Versicherungsschutz – abweichend zu Ziffer 7.14 AL-AHB 
2008; 

 Nicht versichert sind – in Ergänzung Ziffer 7.5 (1) und 27 AL-AHB 
2008 – auch Ansprüche aus Schadensfällen von Lebensgefährten 
des Versicherungsnehmers und deren Angehörigen, soweit sie mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. 

                                                           
1 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer 
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 

3.3 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge  

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges 
verursacht werden.  

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von  

a) folgenden Fahrzeugen/Anhängern: 

  aa) Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf eine 
Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen 
und Plätzen verkehrenden2; 

  bb) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit (z.B. motorgetriebene Kinderfahrzeuge); 

  cc) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit (z.B. selbstfahrende Rasenmäher, 
Schneeräumgeräte, Kehrmaschinen)3;  

  dd) nicht versicherungspflichtige Anhänger. 

  ee) maschinell angetriebene Krankenfahrstühle (Elektrorollstüh-
le) bis 6 km/h bauartbestimmter Höchstgeschwindigkeit; 

Hierfür gilt:  

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) und 
in Ziffer 4.3 (1) AL-AHB 2008.  

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht wird.  

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

b) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen;  

c) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (auch Wind-
surfbretter) und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – 
auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen. 

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wasser-
sportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine behördliche 
Erlaubnis erforderlich ist;  

d) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen. 

                                                           
2 Hinweis: Bei Grundstücken und Grundstücksteilen (z.B. Privatweg), die 
Besuchern oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um sog. 
beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als  
6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h, die ausschließlich 
oder gelegentlich auf solchen Grundstücken oder Baustellen verkehren, 
sind versicherungspflichtig mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für 
die Kraftfahrtversicherung (AKB) abgeschlossen werden muss. Auch bei 
einer behördlicherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht – 
Ausnahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die 
Versicherungspflicht bestehen. 
3 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart 
und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 
zur Leistung von Arbeit nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern 
bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für 
Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. Obwohl nicht zulas-
sungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen beim Verkehr auf öffentlichen 
Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch die Bauart be-
stimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Diese sind dann 
ausschließlich nach dem K-Tarif zu versichern. 
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3.4 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 

3.4.1 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 AL-
AHB 2008 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträ-
ger, soweit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 
von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren 
und/oder andere Schadprogramme;  

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung 
und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen  

a) sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weite-
rer Datenveränderungen sowie 

b) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-
sung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten; 

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch. 

Hierfür gilt:  

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu 
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft 
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese 
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.  

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26.1 
AL AHB 2008 – Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten. 

3.4.2 Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme ist 
die Höchstersatzleistung für derartige Schäden auf 50.000 EUR auf die im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen genannte Summe begrenzt. 
Abweichend von Ziffer 6.2 AL-AHB 2008 stellt diese Versicherungs-
summe zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres dar.  

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese  

a) auf derselben Ursache,  

b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem Zusammenhang oder  

c) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer 
Daten mit gleichen Mängeln beruhen. 

Ziffer 6.3 AL-AHB 2008 wird gestrichen. 

3.4.3 Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziffer 
7.9 AL-AHB 2008 – für Versicherungsfälle im Ausland. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in 
europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend 
gemacht werden. 

3.4.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten 
Tätigkeiten und Leistungen: 

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege; 

d) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-
Providing; 

e) Betrieb von Datenbanken. 

3.4.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer 
bewusst 

a) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift 
(z.B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks), 

b) Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder 
zu verändern (z.B. Software-Viren, Trojanische Pferde);  

(2) die im engen Zusammenhang stehen mit  

a) massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 
übertragenen Informationen (z.B. Spamming),  

b) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informati-
onen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen; 

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit 
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben  

3.5 Auslandsaufenthalt  

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 – die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungs-
fällen, soweit der inländische Wohnsitz beibehalten wird, bei Aufenthalten 

a) innerhalb Europas bis zu einer Dauer von drei Jahren; 

b) außerhalb Europas bis zu einer Dauer von einem Jahr. 

Weiterhin gilt Folgendes:  

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gele-
genen Wohnungen und Häusern gemäß Ziffer 3.1.3 (1) bis (3).  

(2) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb 
Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung 
von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, 
stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag 
bis zu 25.000 EUR zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schaden-
ersatzzahlung angerechnet. 

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das 
Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchset-
zung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder 
die Kaution verfallen ist. 

(3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  

3.6 Mietsachschäden  

3.6.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 – 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  

Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme ist die 
Höchstersatzleistung  für derartige Schäden auf 300.000 EUR begrenzt 

3.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen  

(1) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;  

(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden; 

(3) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-
ders versichern kann; 

(4) Schäden infolge von Schimmelbildung.  

Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem Ab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 
fallenden Rückgriffsansprüche (der Text dieses Abkommens wird auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt). 
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3.7. Vermögensschäden  

3.7.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AL-AHB 
2008 wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind. 

Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme ist die 
Höchstersatzleistung für derartige Schäden auf 100.000 EUR begrenzt 

3.7.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden  

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen;  

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit;  

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen;  

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;  

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-
ten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen;  

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/ 
Organe im Zusammenhang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 
sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen).  

3.8 Vorsorgeversicherung 

Für Vorsorgeversicherung – abweichend von Ziffer 4.2 AL-AHB 2008 – 
stehen 3.000.000 EUR für Personen- und Sachschäden und 100.000 EUR 
für Vermögensschäden zur Verfügung. 

3.9 Gewässerschäden 

3.9.1  Gewässerschaden-Restrisiko 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-
serschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 

Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besondere Verein-
barung gewährt. 

3.9.2 Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde 

Versichert ist abweichend von Ziffer 3.9.1 die gesetzliche Haftpflicht 

als Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter) von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen (z.B. haushaltsübliche Stoffe wie Farben, 
Lacke, Ölfarben, Verdünner etc.) in Kleingebinden, soweit das Gewicht 
von 50 l/kg je Behältnis nicht überschritten wird und die Gesamtlagermen-
ge je mitversichertem Grundstück unter 300 l/kg liegt, und aus der Ver-
wendung dieser Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, 

Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließ-
lich des Grundwassers (Gewässerschäden). 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. 

3.9.2.1 Vorsorgeversicherung 

Werden die genannten Mengen überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Ziffer 3.1(2) – Erhöhungen und Erweiterungen –, Ziffer 3.1(3) und 
Ziffer 4 AL-AHB 2008 – Vorsorgeversicherung – finden keine Anwen-
dung. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

3.9.2.2 Versicherungsleistungen  

Das Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde ist begrenzt auf die 
beantragte Versicherungssumme. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt das Zweifache dieser Summe. 

3.9.3 Gewässerschaden – Anlagenrisiko 

Falls besonders vereinbart, gilt Folgendes: 

3.9.3.1 Versichert ist 

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers  

als Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebe-
nen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der 
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). 

Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgen-
den nichts anders bestimmt ist, finden die AL-AHB 2008 Anwendung. 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. 

3.9.3.2 Versicherungsleistungen  

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Versicherungs-
summe je Versicherungsfall gewährt.  

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt höchstens das Zweifache dieser Summe. 

3.9.3.3 Vorsorgeversicherung 

Die Bestimmungen der Ziffern 3.1 (3) und 4 AL-AHB 2008 – Vorsorge-
versicherung – finden keine Anwendung. 

3.9.3.4 Eingeschlossene Schäden  

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – auch 
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweg-
lichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, 
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage 
(gemäß Ziffer 3.9.3.1) ausgetreten sind. Dies gilt abweichend von Ziffer 
7.14 (1) AL-AHB 2008 auch bei Schäden durch Abwässer. Der Versiche-
rer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er 
vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen. 
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Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer 3.9.3.1) 
selbst. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu 
tragen. 

3.9.4 Rettungskosten  

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 
2008). 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergericht-
liche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Eine Billi-
gung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers. 

3.9.5 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz-
liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

3.9.6 Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, Inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

Zu Ziffer 3.9 gilt Folgendes: 

Risikobeschreibungen  

Die Gewässerschadenversicherung im Umfange dieser Bedingung bezieht 
sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts. 

Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht ausdrücklich in Versiche-
rung gegeben oder nach besonderen Vereinbarungen beitragsfrei einge-
schlossen ist. 

Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die dadurch 
entstehen, dass aus den versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe 
in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Wasser 
gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit. 

Rettungskosten gemäß Ziffer 3.9.4 entstehen bereits dann, wenn der 
Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen 
als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Ret-
tungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung 
dieser Kosten verpflichtet ist. 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen – auch des Versicherungsneh-
mers – zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstücks- und Gebäu-
deteilen, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende 
Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder 
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

Abweichend von Ziffer 3.9.3.1 sind Familienangehörige des Versiche-
rungsnehmers oder andere Personen, die gefälligkeitshalber diese Tätigkei-
ten ausüben, mitversichert für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrich-
tungen in Anspruch genommen werden.  

3.10 Abweichungen gegenüber den Musterbedingungen bzw. der 
Tarifstruktur IX des GDV 

Die ALTE LEIPZIGER Versicherung AG garantiert, dass die dieser 
Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) und 
Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflicht ausschließlich zum Vor-
teil der Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtverband der 
Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen – Stand Januar 
2008 – und Tarifstruktur IX – Stand Juli 2008 –  abweichen. 

3.11 Umweltschadensversicherung (Ökoschutzversicherung) 

3.11.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AL-AHB 2008 
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 

 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 

 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

Umweltschaden ist eine Schädigung  

 von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

 des Gewässers einschließlich Grundwasser, 

 des Bodens. 

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, 
geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind.  

3.11.2 Nicht versichert sind 

3.11.2.1 Pflichten und Ansprüche, soweit sich diese gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

3.11.2.2 Pflichten und Ansprüche wegen Schäden  

 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen;  

 für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsver-
trag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können. 

3.11.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung 
betragen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3.000.000 
EUR. 

3.11.4 Ausland 

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 und Ziffer 3.5 
im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.  

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 
2008 auch für Pflichten und Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsge-
setzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
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4.1 Versichert ist  

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der nachstehenden Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus den Gefahren des täglichen Lebens als Privat-
person und nicht aus den Gefahren eines Betriebes oder Berufes. 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verant-
wortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnli-
chen und gefährlichen Beschäftigung.  

Versichert ist insbesondere die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers  

4.1.1 als Haushaltsvorstand (z.B. aus der Aufsichtspflicht über Min-
derjährige – auch bei vorübergehender Aufsicht über fremde Kinder);  

4.1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;  

4.1.3 als Inhaber  

(1) einer oder mehrerer im Inland, der EU oder EFTA gelegener Wohnun-
gen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer), einschließlich Fe-
rienwohnungen oder Eigentumswohnungen; 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des Gemeinschafts-
eigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei-
gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum.  

(2) eines im Inland, der EU oder EFTA gelegenen Einfamilienhauses 
(bzw. einer Doppelhaushälfte) oder eines Wohnhauses, sofern sich in 
diesem nicht mehr als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden; 

(3) eines im Inland, der EU oder EFTA gelegenen Wochenend-/Ferien-
hauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierten 
Wohnwagens; 

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken 
verwendet werden, einschließlich der zugehörigen Garagen und Gärten 
sowie eines Schrebergartens und eines unbebauten Grundstückes aus-
schließlich zur privaten Nutzung vom Versicherungsnehmer oder von 
mitversicherten Personen bis maximal 1.000 m2.  

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht  

a) aus der Verletzung von Pflichten, die dem VN in den oben genannten 
Eigenschaften obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reini-
gung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);  

                                                           
1 soweit sie eine Schlüsselfunktion haben 

b) aus der Vermietung (auch gelegentliche Vermietung) 

  aa) von einzelnen Wohnräumen; nicht jedoch von Wohnungen 
und Räumen zu gewerblichen Zwecken; 

  bb) einer einzelnen Garage; 

  cc) einer Eigentumswohnung (auch Ferienwohnung) sowie 
dazugehöriger Garagen.  

Werden mehr als eine Garage oder Eigentumswohnung (auch Ferienwoh-
nung) einzeln vermietet, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die 
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4 AL-AHB 2008);  

c) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis 
zum Besitzwechsel bestand; 

d) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;  

e) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, 
Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 
300.000 EUR je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, entfällt 
die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (Ziffer 4 AL-AHB 2008) 

Sofern es sich um ein selbst genutztes Ein- bzw. Zweifamilienhaus han-
delt, entfällt die Begrenzung der Bausumme; 

Mitversichert ist 

(1) bei Neubauten die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer des zu bebauen-
den Grundstücks für die Dauer der Bauzeit; 

(2) die gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer beim Bau 
beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstli-
chen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt.  

Nicht versichert sind 

(1) Bauplanung und Bauleitung; 

(2) Haftpflichtansprüche aus der Veränderung der Grundwasserverhält-
nisse. 

Be- und Entladeschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AL-AHB 2008 – die 
gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- und Wasser-
fahrzeugen sowie Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Ohne besondere Vereinbarung besteht Versicherungsschutz in vorstehen-
dem Umfang nur, soweit derartige Schäden nicht durch mechanische Be- 
und Entladevorrichtungen entstanden sind. 

Seite 33 von 53 



 

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn 
diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasser-
fahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt die Beschädigung der 
Ladung von Fahrzeugen und Containern. 

Von jedem Fahrzeugschaden sowie Schaden an Containern durch Be- und 
Entladearbeiten hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindestens 50 EUR 
höchstens 5.000 EUR selbst zu tragen. 

Für die Ziffer 4.1.3 1) bis 3) als Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz, dass die genannten Objekte im Inland, der EU oder EFTA gelegen 
sind. 

Falls besonders vereinbart, ist auch mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Vermietung 

 eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr als zwei abge-
schlossene Wohnungen befinden und die zweite Wohnung weder vom 
Versicherungsnehmer und/oder einer versicherten Person bewohnt 
wird; 

 weiterer Eigentums-/Ferienwohnungen; 

 von zu gewerblichen Zwecken genutzten Räumen; 

 weiterer einzelner Garagen; 

 von Fremdenzimmern mit der Abgabe von Speisen. 

4.1.4 aus dem Besitz oder Gebrauch von Fahrrädern (auch Elektrofahr-
rädern bei denen keine Versicherungspflicht besteht); 

4.1.5 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche 
Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-
Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);  

4.1.6 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht 
jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;  

4.1.7 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden (ausgenommen Blindenhun-
de), Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie 
von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken 
gehalten werden; 

4.1.8 als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde, soweit Versi-
cherungsschutz nicht über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht;  

Kein Versicherungsschutz besteht als Hüter von gefährlichen Hunden 
sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen und/oder Verordnungen einer 
Erlaubnispflicht unterliegen. 

Als solche gelten insbesondere Alano, American Bulldogg, American 
Staffordshire Terrier, Bandog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Do-
bermann, Dogo Argentino, Doque de Bordeaux (Bordeaux Dogge), Fila 
Brasileiro, Kangal (Karasbash), Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napole-
tano, kaukasischer Owtscharka, Perro de Presa Canario, Perro de Presa 
Mallorquin, Pitbull Terrier (American Pitbull), Rottweiler, Staffordshire 
Bullterrier, Tosa-Inu und Kreuzungen mit diesen Hunden. 

4.1.9 als Hüter/Reiter bei der Benutzung fremder Pferde (auch Reit-
beteiligung), soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung besteht; 

4.1.10  als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke (Kutsch- oder 
Schlittenfahrten) zu privaten Zwecken, soweit Versicherungsschutz nicht 
über eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung besteht.  

Für die Ziffern 4.1.8 bis 4.1.10 gilt weiterhin, dass Haftpflichtansprüche 
der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentümer nicht versi-
chert sind, es sei denn es handelt sich um Personenschäden. 

Schäden an den zur Beaufsichtigung übernommenen Tieren bleiben gemäß 
Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

4.1.11 aus der Tätigkeit als Tagesmutter von bis zu 5 Kindern, insbe-
sondere aus der Beaufsichtigung von tagsüber zur Betreuung übernomme-
ner minderjähriger Kinder im Rahmen des eigenen Haushalts, auch außer-
halb der Wohnung, z.B. bei Spielen, Ausflügen usw. 

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer 
Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder er-
leiden. 

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder 
sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen der zu 
betreuenden Kinder.  

Bei Überschreitung der genannten Anzahl von Kindern entfällt die Mitver-
sicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversiche-
rung (Ziffer 4 AL-AHB 2008); 

4.1.12 aus der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht an einer Fach-, 
Gesamt- bzw. Hochschule oder Universität (wie z.B. Laborarbeiten). 

Hierbei ist mitversichert – abweichend von Ziffer 7.6 u. 7.7 AL-AHB 2008 
– die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder Vernichtung von 
Ausbildungsgegenständen (auch Maschinen), die von den Schulen zur 
Verfügung bzw. bereitgestellt wurden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß 
und übermäßiger Beanspruchung sowie Schäden an Leihbüchern. 

Die Höchstersatzleistung beträgt 10.000 EUR je Versicherungsfall, be-
grenzt auf das Zweifache dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100 EUR selbst zu 
tragen. 

4.1.13 wegen Schäden, die im Zusammenhang stehen mit dem Betrieb 

 einer Photovoltaikanlage bis 10 kWp zur Einspeisung von elektrischen 
Strom in das Netz des örtlichen Netzbetreibers und/oder 

 einer Solarthermieanlage 

auf einem mitversichertem im Inland gelegenen selbst bewohnten Einfami-
lienhaus (bzw. einer Doppelhaushälfte) oder einem Wohnhaus, sofern sich 
in diesem nicht mehr als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden – 
einschließlich zugehöriger Garagen. Mitversichert ist hier im Rahmen der 
Ziffer 4.1.3 e) der Versicherungsnehmer als Bauherr seiner Photovoltaik- 
oder Solarthermieanlage. 

Nicht versichert sind Ansprüche 

 wegen Schäden an der Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlage selbst; 

 wegen Schäden durch den Anschluss der Photovoltaikanlage an das 
Netz des öffentlichen Netzbetreiber; 

 infolge der Montage am Bestimmungsort der Photovoltaik- bzw. 
Solarthermieanlage; 

 wegen Abnutzung, Verschleißes oder übermäßiger Beanspruchung. 

Der Ausschluss nach Ziffer 7.10 (a) AL-AHB 2008 bleibt unberührt. 

4.2 Mitversicherte Personen 

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht  

4.2.1 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft1 lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie  

a) sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Erstaus-
bildung befinden (berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder Studium 
auch Bachelor und unmittelbar anschließendem Masterstudiengang –, 
nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und dgl.) oder 

b) im Anschluss an die Schulausbildung auf einen Ausbildungsplatz, Lehre 
oder Studium warten oder 

c) im Anschluss an die abgeschlossene berufliche Erstausbildung auf eine 
weitere Ausbildung (Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium) warten oder 
während der Suche nach einem Arbeitsplatz, längstens für ein Jahr – 
berufliche Erstausbildung ist Lehre und/oder Studium oder umgekehrt, 

                                                           
1 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer 
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 

Seite 34 von 53 



 
ALTE LEIPZIGER 
Versicherung Aktiengesellschaft 

nicht jedoch Zweitlehre, Wechsel des Studienfaches oder Zweitstudium, 
Referendarzeit oder Arzt im Praktikum, Fortbildungsmaßnahmen und dgl. 
– oder 

d) sich in einer Zweitausbildung (Ausbildungsplatz, Lehre oder Studium) 
befinden, die unmittelbar im Anschluss an die Erstausbildung grenzt, 
längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres; 

Bei Ableistung des Grundwehr-, Zivildienstes (einschließlich des freiwilli-
gen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, 
während oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 

Mitversichert sind jedoch Regressansprüche der mitversicherten Kinder 
aus übergegangenen Recht von Trägern der Sozialversicherung und So-
zialhilfe, privaten Krankenversicherungsträgern, privaten und öffentlichen 
Arbeitgebern/Dienstherrn wegen Personenschäden. 

Falls besonders vereinbart, ist darüber hinaus auch mitversichert die 
gesetzliche Haftpflicht volljähriger Kinder als Privatperson, solange sie 
unverheiratet sind, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft1 und 
mit dem Versicherten in häuslichen Gemeinschaft leben. 

4.2.2 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und 
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 1  lebenden volljährigen 
Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinde-
rung;  

4.2.3 der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Perso-
nen – einschließlich Au-pair – gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das 
Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber 
Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen; 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.  

4.2.4 eines in häuslicher Gemeinschaft lebenden, alleinstehenden 
Elternteils des Versicherungsnehmers; 

4.2.5 eines in häuslicher Gemeinschaft lebenden, pflegebedürftigen 
Angehörigen (mindestens Pflegestufe I im Sinne der sozialen Pflegeversi-
cherung); 

Als Angehörige gelten Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind). 

4.2.6 von Gastkindern und Austauschschülern des Versicherungsneh-
mers und vergleichbaren, vorübergehend in den Haushalt des Versiche-
rungsnehmers integrierten Personen, soweit keine andere Privat-Haft-
pflichtversicherung besteht. 

Außerdem gilt: 

 Für unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft1 lebende volljährige Kinder des Versicherungsnehmers besteht 
der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des 
Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin 
fort. Wird die nächste Beitragsrechnung durch das überlebenden voll-
jährige Kind eingelöst, so wird dieses Versicherungsnehmer; 

 Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung, weil Kinder 
volljährig wurden, geheiratet, eine eingetragene Lebenspartnerschaft1 
eingegangen sind oder ihre Ausbildung, Lehre oder Studium beendet 
haben (Ziffer 4.2.1 und 4.2.2), so besteht Nachversicherungsschutz 
bis zum nächsten Hauptfälligkeitstermin, mindestens aber für 6 Mona-
te. Wird für die ausscheidende Person bis dahin keine neue Privat-
Haftpflichtversicherung bei der ALTE LEIPZIGER Versicherung AG 
abgeschlossen, so entfällt die Nachversicherung rückwirkend; 

 

                                                           
1 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer 
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 

Sachschäden durch mitversicherte minderjährige Kinder bzw. 
durch mitversicherte volljährig geistig behinderte Angehörige -
werden auf Wunsch des Versicherungsnehmers zugunsten des geschä-
digten Dritten ersetzt, wenn 

a) der Minderjährige bzw. der mitversicherte volljährig geistig behinderte 
Angehörige nur aus Gründen seiner Minderjährigkeit gemäß § 828 BGB 
bzw. aufgrund seiner geistigen Behinderung nicht verantwortlich ist und 

b) der Dritte ganz oder teilweise nicht auf andere Weise Ersatz zu erlangen 
vermag und 

c) weder Versicherungsnehmer noch die mitversicherten Personen ihre 
Aufsichtspflicht verletzt haben. 

Als Angehörige gelten Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern 
und Kinder miteinander verbunden sind). 

Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwen-
dungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. wegen Aufsichtspflicht-
verletzung) vor, soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind. 

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

Entschädigt werden Schadenersatzansprüche an Sachen des Dritten, die 
durch das Schadenereignis zerstört oder beschädigt wurden oder – in 
Ergänzung von Ziffer 2 AL-AHB 2008 – infolge des Schadenereignisses 
abhanden gekommen sind. 

Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der Versicherungssumme je 
Versicherungsfall 10.000 EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser Summe 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres; 

 Der Versicherer wird bei Sachschäden aus einer Gefälligkeitshand-
lung (unentgeltlicher Hilfeleistung) gegenüber dem Geschädigten kei-
nen Haftungsverzicht für einfache Fahrlässigkeit einwenden, soweit 
dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer 
(z.B. Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist. 

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der Versicherungssumme je 
Versicherungsfall 10.000 EUR, begrenzt auf das Zweifache dieser Summe 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100 EUR selbst zu 
tragen; 

 Für Sachschäden, die durch Rückstau des Straßenkanals entstehen, 
besteht Versicherungsschutz – abweichend zu Ziffer 7.14 AL-AHB 
2008; 

 Nicht versichert sind – in Ergänzung Ziffer 7.5 (1) und 27 AL-AHB 
2008 – auch Ansprüche aus Schadensfällen von Lebensgefährten 
des Versicherungsnehmers und deren Angehörigen, soweit sie mit dem 
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. 

4.3 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeuges 
verursacht werden.  

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von  
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a) folgenden Fahrzeugen/Anhängern:  

  aa) Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf eine 
Höchstgeschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen 
und Plätzen verkehren1;  

  bb) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwin-
digkeit (z.B. motorgetriebene Kinderfahrzeuge);  

  cc) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
Höchstgeschwindigkeit (z.B. selbstfahrende Rasenmäher, 
Schneeräumgeräte, Kehrmaschinen)2;  

  dd) nicht versicherungspflichtige Anhänger; 

  ee) maschinell angetriebene Krankenfahrstühle (Elektroroll-
stühle) bis 6 km/h bauartbestimmter Höchstgeschwindigkeit; 

Hierfür gilt:  

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) und 
in Ziffer 4.3 (1) AL-AHB 2008.  

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

b) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen;  

c) folgenden Wassersportfahrzeugen: 

  aa) fremde Wassersportfahrzeuge, soweit Versicherungsschutz 
über die Haftpflicht des Halters nicht besteht (subsidiär); 

  bb) eigene Wassersportfahrzeuge ohne Motoren – auch Hilfs- 
oder Außenbordmotoren – oder Treibsätzen; 

  cc) eigene Segelboote bis zu 4 m Rumpflänge (auch mit Hilfs-
motor); 

  dd) eigene Surf-, und Windsurfbretter oder Kitesurf-Boards; 

(d) ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen. 

4.4 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung  

4.4.1 Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziffer 7.15 (AL-
AHB 2008 – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen 
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung  

                                                           
1 Hinweis: Bei Grundstücken und Grundstücksteilen (z.B. Privatweg), die 
Besuchern oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um sog. 
beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als  
6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 
einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h, die ausschließlich 
oder gelegentlich auf solchen Grundstücken oder Baustellen verkehren, 
sind versicherungspflichtig mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der Allgemeinen Bedingungen für 
die Kraftfahrtversicherung (AKB) abgeschlossen werden muss. Auch bei 
einer behördlicherseits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht – 
Ausnahmegenehmigung nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die 
Versicherungspflicht bestehen. 
2 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart 
und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 
zur Leistung von Arbeit nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern 
bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für 
Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. Obwohl nicht zulas-
sungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen beim Verkehr auf öffentlichen 
Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch die Bauart be-
stimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Diese sind dann 
ausschließlich nach dem K-Tarif zu versichern. 

elektronischer Daten, z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträ-
ger, soweit es sich handelt um  

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 
von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren 
und/oder andere Schadprogramme;  

(2) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung 
und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen  

a) sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weite-
rer Datenveränderungen sowie  

b) der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfas-
sung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;  

(3) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.  

Hierfür gilt:  

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu 
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft 
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese 
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.  

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt Ziffer 26.1 
AL-AHB 2008 – Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten. 

4.4.2 Im Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme ist 
die Höchstersatzleistung für derartige Schäden auf 100.000 EUR begrenzt. 
Abweichend von Ziffer 6.2 AL-AHB 2008 stellt diese Versicherungs-
summe zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres dar.  

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese  

a) auf derselben Ursache,  

b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem Zusammenhang oder  

c) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer 
Daten mit gleichen Mängeln beruhen.  

Ziffer 6.3 AL-AHB 2008 wird gestrichen. 

4.4.3 Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziffer 
7.9 AL-AHB 2008 – für Versicherungsfälle im Ausland. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in 
europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend 
gemacht werden. 

4.4.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten 
Tätigkeiten und Leistungen: 

a) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 

b) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung; 

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege; 

d) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-
Providing; 

e) Betrieb von Datenbanken. 

4.4.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche 

(1) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer 
bewusst 

a) unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift 
(z.B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks), 

b) Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstören oder 
zu verändern (z.B. Software-Viren, Trojanische Pferde);  

(2) die in engem Zusammenhang stehen mit  

a) massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch 
übertragenen Informationen (z.B. Spamming),  
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b) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informa-
tionen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;  

(3) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit 
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-
Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeige-
führt haben.  

4.5 Auslandsaufenthalt 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 – die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungs-
fällen, soweit der inländische Wohnsitz beibehalten wird, bei Aufenthalten 

a) innerhalb Europas ohne zeitliche Begrenzung; 

b) außerhalb Europas bis zu einer Dauer von drei Jahren. 

Weiterhin gilt Folgendes:  

(1) Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden 
Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gele-
genen Wohnungen und Häusern gemäß Ziffer 4.1.3 (1) bis (3).  

(2) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb 
Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung 
von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, 
stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag 
bis zu 50.000 EUR zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schaden-
ersatzzahlung angerechnet. 

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das 
Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchset-
zung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder 
die Kaution verfallen ist. 

(3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  

4.6 Mietsachschäden  

4.6.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 – 
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und 
sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  

4.6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen  

(1) Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung; 

(2) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden;  

(3) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen beson-
ders versichern kann;  

(4) Schäden infolge von Schimmelbildung.  

Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem Ab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 
fallenden Rückgriffsansprüche (der Text dieses Abkommens wird auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt). 

4.6.3 Für Schäden an fremden gemieteten oder geliehenen Sachen gilt: 

Eingeschlossen – in Ergänzung zu Ziffer 2.2 und abweichend von Ziffer 
7.6 AL-AHB 2008 – ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, 
der Vernichtung oder dem Abhandenkommen gemieteter oder geliehener 
Sachen. 

Für Schäden an gemieteten Wohnräumen und an fremden beweglichen 
Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen und -häusern besteht 
Versicherungsschutz gemäß Ziffer 4.6.1. 

Ausgeschlossen bleiben 

(1) alle sich daraus ergebenden Vermögensfolgeschäden; 

(2) Schäden an Sachen, die den versicherten Personen für mehr als 3 
Monate überlassen wurden; 

(3) Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der versicherten 
Person dienen; 

(4) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspru-
chung; 

(5) Ansprüche wegen Abhandenkommens von Geld, Urkunden und Wert-
papieren. 

Die Höchstersatzleistung beträgt im Rahmen der vertraglichen Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall 1.500 EUR, begrenzt auf das Zweifache 
dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 100 EUR selbst zu 
tragen. 

4.7 Vermögensschäden  

4.7.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AL-AHB 
2008 wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind. 

4.7.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden  

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen;  

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit;  

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen;  

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-
ten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen;  

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/ 
Organe im Zusammenhang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 
sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen).  

4.8 Verlust von  
a) fremden privaten Schlüsseln/Codekarten1 
b) überlassenen Schlüsseln/Codekarten1 im Rahmen  
Vereins-, Dienst- und Arbeitsverhältnissen (subsidiär) 

4.8.1 Eingeschlossen – in Ergänzung von Ziffer 2.2 und abweichend 
von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 – ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem 
Abhandenkommen von fremden privaten Schlüsseln (auch General-/ 

                                                           
1 soweit sie eine Schlüsselfunktion haben 
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Hauptschlüssel und Zugangs-/Codekarte1 für eine zentrale Schließanlage) 
bzw. der Verlust von überlassenen Schlüsseln/Codekarten 1  im Rahmen 
von Vereins-, Dienst- und Arbeitsverhältnissen, die sich rechtmäßig im 
Gewahrsam des Versicherten befunden haben und soweit kein Versiche-
rungsschutz über die Haftpflicht des Vereines oder Betriebes besteht. 

Versichert sind ausschließlich die Kosten 

(1) für die notwendige Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen 
sowie 

(2) für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und 

(3) für einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, 
an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtansprüche der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer. Die Leistungspflicht erstreckt sich 
jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum. 

4.8.2 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche 

(1) aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen 
Schlüsseln zu beweglichen Sachen; 

(2) aus allen sich aus dem Schlüsselverlust ergebenden Vermögensschä-
den; 

(3) aus sonstigen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen 
Einbruchs). 

Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt  
zu 4.8 a) 20.000 EUR und   
zu 4.8 b) 10.000 EUR je Versicherungsfall, 

jeweils begrenzt auf das Zweifache dieser Summe für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mind. 100 EUR 
selbst zu tragen. 

4.9 Ausfall von Forderungen aus Haftpflichtansprüchen  
(Forderungsausfallversicherung) 

4.9.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Hat ein Versicherter (Versicherungsnehmer oder mitversicherte Person 
gemäß Ziffer 4.2.1 bis 4.2.2) 

(1) wegen Personen- oder Sachschäden berechtigte Schadenersatzansprü-
che 

(2) und kann er diese berechtigten Forderungen gegen den Schadenersatz-
pflichtigen nicht oder nicht voll durchsetzen (Forderungsausfall – siehe 
Ziffer 4. 9.3), 

so stellt ihn der Versicherer so, als hätte der Schadenersatzpflichtige als 
Versicherter Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertra-
ges. 

Der Versicherer prüft die Haftpflichtfrage und leistet den Ersatz der Ent-
schädigung, welche der Schadenersatzpflichtige aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts nach dem Recht eines 
EU-Mitgliedsstaates zu erbringen hat. Der Schadenersatzpflichtige oder 
sonstige Dritte haben keine Rechte aus diesem Versicherungsvertrag. 

4.9.2 Umfang des Versicherungsschutzes 

Versicherungsschutz besteht für Personen- oder Sachschäden in Folge von 
Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit dieses Vertrages 

(1) im Inland oder 

(2) im Ausland anlässlich eines vorübergehenden bis zu zwei Jahre dau-
ernden Aufenthaltes des Versicherten bzw. Befindens einer Sache im 
Ausland eintreten, und zwar für den Ausfall der berechtigten Forderungen. 

                                                           
1 soweit sie eine Schlüsselfunktion haben 

Innerhalb der gewählten Versicherungssumme ist der Ausfall der berech-
tigten Forderungen begrenzt auf 2.000.000 EUR pauschal für Personen- 
und Sachschäden je Versicherungsfall. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt das Zweifache dieser Summe. 

Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche 
gemäß Ziffer 4.7.1 zur Folge haben könnte. 

Für Schäden bis zur Höhe von 2.500 EUR besteht kein Versicherungs-
schutz. 

4.9.3 Leistungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für eine Versicherungsleistung ist, dass 

(1) der Schadenersatzpflichtige zahlungs-/leistungsunfähig ist; dies liegt 
vor, wenn aufgrund eines Urteils nach einem streitigen Verfahren oder 
eines Vergleiches vor einem ordentlichen Gericht in Europa 

a) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat; 

b) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der Schadenersatz-
pflichtige in den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung über 
seine Vermögensverhältnisse (»Offenbarungseid«) abgegeben hat; 

c) ein gegen den Schadenersatzpflichtigen durchgeführtes Konkurs-, 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt 
hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde; 

(2) dem Versicherer nach Feststehen der Zahlungs-/Leistungsunfähigkeit 
des Schadenersatzpflichtigen alle Umstände des Versicherungsfalles aus-
führlich, wahrheitsgemäß und unverzüglich gemeldet werden und der Ver-
sicherer die gesetzliche Haftpflicht des Schadenersatzpflichtigen aner-
kennt; 

(3) an den Versicherer die Ansprüche gegen den Schadenersatzpflichtigen 
in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden, die vollstreckbare 
Ausfertigung des Urteils ausgehändigt und an deren erforderlichen Um-
schreibung auf den Versicherer mitgewirkt wird. 

Die Leistungsvoraussetzungen sind dem Versicherer zu belegen und 
nachzuweisen (z.B. Zeitpunkt, Ursache, Hergang, Art und Höhe der Schä-
den, Höhe des Forderungsausfalls, Vorlage eines rechtskräftigen Urteils, 
eines Vollstreckungsprotokolls oder sonstiger für die Beurteilung erhebli-
cher Schriftstücke). 

4.9.4 Ausschlüsse 

Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren, die dem Bereich eines 
Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes) des 
Schadenersatzpflichtigen zuzurechnen sind. 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an  

(1) Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen oder Kraftfahrzeuganhängern; 

(2) Immobilien, für die gemäß Ziffer 4.1.3 (1) bis (3) kein Versicherungs-
schutz besteht; 

(3) Pferden oder sonstigen Reit- oder Zugtieren oder an Zuchttieren. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 

(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung; 

(2) Schäden, zu deren Ersatz 

a) bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können oder ein Dritter 
Leistungen zu erbringen hat (z.B. aus einer Hausratversicherung); 

b) ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, 
soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche o.ä. von Dritten 
handelt;  

(3) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde-
rungsübergangs; 

(4) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen 
oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder 
eingelegt wurden. 
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4.10 Vorsorgeversicherung  

Für Vorsorgeversicherung – Abweichend von Ziffer 4.2 AL-AHB 2008 – 
steht die vereinbarte Versicherungssumme zur Verfügung. 

4.11 Gewässerschäden  

4.11.1 Gewässerschaden-Restrisiko 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-
serschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 

Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besondere Verein-
barung gewährt. 

4.11.2 Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde  

Versichert ist abweichend von Ziffer 4.11.1 die gesetzliche Haftpflicht  

als Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter) von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen (z.B. haushaltsübliche Stoffe wie Farben, 
Lacke, Ölfarben, Verdünner etc.) in Kleingebinden, soweit das Gewicht 
von 100 l/kg je Behältnis nicht überschritten wird und die Gesamtlager-
menge je mitversichertem Grundstück unter 500 l/kg liegt, und aus der 
Verwendung dieser Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gem. Sozialgesetzbuch VII handelt. 

4.11.2.1 Vorsorgeversicherung 

Werden die genannten Mengen überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Ziffer 3.1(2) – Erhöhungen und Erweiterungen –, Ziffer 3.1 (3) und 
Ziffer 4 AL-AHB 2008) – Vorsorgeversicherung – finden keine Anwen-
dung. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

4.11.2.2 Versicherungsleistungen  

Das Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde ist begrenzt auf die 
beantragte Versicherungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden je Versicherungsfall. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt das Zweifache dieser Summe. 

4.11.3 Gewässerschaden-Anlagenrisiko  

4.11.3.1 Versicherte Anlagen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

als Inhaber eines oberirdischen Heizöltankes – oder Kellertank – oder 
eines oberirdischen Flüssiggastankes zur Lagerung von gewässerschädli-
chen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe mit einem 
Fassungsvermögen bei Heizöltanks von maximal 5.000 l (Batterietanks 
gelten als ein Tank) bzw. einem Nenn-Füllgewicht bei Flüssiggastanks von 
max. 2,1 t in einem mitversichertem selbst bewohnten Einfamilienhauses 
(bzw. einer Doppelhaushälfte) oder eines Wohnhauses – sofern sich in 
diesem nicht mehr als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden – für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden) von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden). 

Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgen-
den nichts anders bestimmt ist, finden die AL-AHB 2008 Anwendung. 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gem. Sozialgesetzbuch VII handelt. 

4.11.3.2 Versicherungsleistungen 

Die Versicherungsleistung für das Gewässerschaden-Anlagenrisiko ist im 
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt auf 5.000.000 
EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden je Versiche-
rungsfall. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt höchstens das Zweifache dieser Summe.  

4.11.3.3 Vorsorgeversicherung 

Werden die genannten Mengen überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Ziffer 3.1(2) – Erhöhungen und Erweiterungen –, Ziffer 3.1(3) und 
Ziffer 4 AL-AHB 2008 – Vorsorgeversicherung – finden keine Anwen-
dung. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

4.11.3.4 Eingeschlossene Schäden 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – auch 
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweg-
lichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, 
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage 
(gemäß Ziffer 4.11.3.1) ausgetreten sind. Dies gilt abweichend von Ziffer 
7.14 (1) AL-AHB 2008 auch bei Schäden durch Abwässer. Der Versiche-
rer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er 
vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer 4.11.3.1) 
selbst. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu 
tragen. 

4.11.4 Rettungskosten 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 
2008). 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergericht-
liche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Eine Billi-
gung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers. 

4.11.5 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz-
liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

4.11.6 Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, Inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 
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Zu Ziffer 4.11 gilt Folgendes: 

Risikobeschreibungen 

Die Gewässerschadenversicherung im Umfange dieser Bedingung bezieht 
sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts. 

Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht ausdrücklich in Versiche-
rung gegeben oder nach besonderen Vereinbarungen beitragsfrei einge-
schlossen ist. 

Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die dadurch 
entstehen, dass aus den versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe 
in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Wasser 
gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit. 

Rettungskosten gemäß Ziffer 4.11.4 entstehen bereits dann, wenn der 
Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen 
als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Ret-
tungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung 
dieser Kosten verpflichtet ist. 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen – auch des Versicherungsneh-
mers – zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstücks- und Gebäu-
deteilen, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende 
Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder 
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

Abweichend von Ziffer 4.11.3.1 sind Familienangehörige des Versiche-
rungsnehmers oder andere Personen, die gefälligkeitshalber diese Tätig-
keiten ausüben, mitversichert für den Fall, dass sie aus Anlass dieser 
Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Zu Ziffer 4.11.3 

Falls besonders vereinbart – gilt abweichend von Ziffer 4.11.3.1  
Absatz 2 

Versicherte Anlagen 

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der in Ziffer 4.11.3.1 
Absatz 3, 4 und 5 sowie in den Ziffern 4.11.3.3 bis 4.11.6 genannten 
Bestimmungen einschließlich der Risikobeschreibung die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers  

als Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebe-
nen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der 
physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Versicherungs-
summe je Versicherungsfall gewährt. Die Gesamtleistung für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt höchstens das Zweifache 
dieser Summe.   

4.12 Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen 

Die ALTE LEIPZIGER Versicherung AG garantiert, dass die dieser 
Privat-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) und 
Besonderen Bedingungen zur Privat-Haftpflicht ausschließlich zum Vor-
teil der Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtverband der 
Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen – Stand Januar 
2008 – abweichen. 

4.13 Ansprüche von Privatpersonen aus Benachteiligungen 

4.13.1 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversi-
cherten Personen – abweichend von Ziffer 7.17 AL-AHB 2008 – Versi-
cherungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversi-
cherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts wegen Benachteiligungen aus den in Ziffer 4.13.2 
genannten Gründen für einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden 
auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden. 

Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz als Dienstherr 
der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich be-
schäftigten Personen. Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen 
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Person, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 

Mitversicherte Personen sind die in Ziffer 4.2.1 bis 4.2.3 genannten Perso-
nen. 

4.13.2 Gründe für eine Benachteiligung sind die Rasse, die ethnische 
Herkunft, das Geschlecht, die Religion, die Weltanschauung, eine Behin-
derung, das Alter oder die sexuelle Identität. 

4.13.3 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AL-AHB 2008 
– die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer 
des Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haftpflicht-
anspruch geltend gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer oder 
eine mitversicherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein 
Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person 
schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder 
eine mitversicherte Person zu haben. 

Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachteiligung 
müssen während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird eine 
Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im 
Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte Handlung 
spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt des Scha-
dens abzuwenden. 

4.13.4 Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die im Ver-
sicherungsschein angegebene Versicherungssumme der Höchstbetrag für 
jeden Versicherungsfall und für alle während eines Versicherungsjahres 
eingetretenen Versicherungsfälle zusammen. 

In jedem Versicherungsfall beteiligt sich der Versicherungsnehmer mit 
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatz-
leistung (Selbstbehalt). 

4.13.5 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

4.13.5.1 gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten 
Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen von 
Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonsti-
ge wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben; dem Versiche-
rungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen werden die Handlun-
gen oder Unterlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen begangen 
worden sind; 

4.13.5.2 die von den mitversicherten Personen gemäß Ziffer 4.13.1 gel-
tend gemacht werden; 

4.13.5.3 – teilweise abweichend von Ziffer 4.5 –  

a) welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht werden 
– dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen, die außerhalb 
Deutschlands gefällt wurden – ; 

b) wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländischer 
Staaten; 

4.13.5.4 auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; 
hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die 
gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen ver-
hängt worden sind; 

4.13.5.5 wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnfortzahlungen, Pensionen, 
Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfindungszahlun-
gen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und 
Sozialplänen sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

4.14 Umweltschadensversicherung (Ökoschutzversicherung) 

4.14.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AL-AHB 2008 
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
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ALTE LEIPZIGER 
Versicherung Aktiengesellschaft 

 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 

 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

Umweltschaden ist eine Schädigung  

 von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

 des Gewässers einschließlich Grundwasser, 

 des Bodens. 

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, 
geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

4.14.2 Nicht versichert sind 

4.14.2.1 Pflichten und Ansprüche, soweit sich diese gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

4.14.2.2 Pflichten und Ansprüche wegen Schäden  

 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen;  

 für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsver-
trag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können. 

4.14.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung 
betragen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3.000.000 
EUR. 

4.14.4 Ausland 

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 und Ziffer 4.5 
im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.  

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 
2008 auch für Pflichten und Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsge-
setzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
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Wenn der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Betrieb oder 
Beruf ausübt, wird der Versicherungsschutz für das Haftpflichtrisiko aus 
dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine besondere Betriebs- und 
Berufshaftpflichtversicherung gewährt. 

Diese Mitversicherung entfällt, wenn der Versicherungsnehmer Teile des 
Grundstücks Betriebsfremden überlässt. Es handelt sich in diesem Fall um 
ein Zusatzrisiko zur Betriebshaftpflichtversicherung. 

Bestimmungen für Wohnungseigentum gelten gleichermaßen für Teil-
eigentum (z.B. gewerblich genutzte Räume). 

5.1 Versichert ist  

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus- 
und/oder Grundstücksbesitzer, z.B. als Eigentümer, Mieter, Pächter, 
Leasingnehmer oder Nutznießer für das im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen beschriebene Gebäude oder Grundstück. 

Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die 
dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen 
(z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und 
Schneeräumen auf Gehwegen). 

5.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

5.2.1 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Ab-
satz 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

5.2.2 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Be-
leuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Perso-
nen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Ver-
richtungen erhoben werden. 

Das Gleiche gilt für Familienangehörige des Versicherungsnehmers oder 
andere Personen, die gefälligkeitshalber diese Tätigkeit ausüben; 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. 

5.2.3 der Zwangs- oder Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft; 

5.2.4 aus dem Besitz und Gebrauch von folgenden nicht zulassungs-
pflichtigen und nicht versicherungspflichtigen Fahrzeugen 

a) Kraftfahrzeuge und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-
ren1; 

                                                           
1 Hinweis: Bei Grundstücken und Grundstücksteilen (z.B. Privatweg), die 
Besuchern oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um sog. 
beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als 6 
km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwindig-
keit von mehr als 20 km/h, die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen 
Grundstücken oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig mit 
der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe 
der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) 
abgeschlossen werden muss. Auch bei einer behördlicherseits erteilten 
Befreiung von der Zulassungspflicht – Ausnahmegenehmigung nach § 70 
Abs. 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die Versicherungspflicht bestehen. 

b) Kraftfahrzeuge bis 6 km/h bauartbestimmter Höchstgeschwindigkeit; 

c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen – nicht jedoch Turmdrehkräne – bis 
20 km/h bauartbestimmter Höchstgeschwindigkeit (z.B. selbstfahrende 
Rasenmäher, Schneeräumgeräte, Kehrmaschinen)2;  

Hierfür gilt:  

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) und 
in Ziffer 4.3 (1) AL-AHB 2008.  

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. 
Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht wird. 

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder 
Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

5.2.5 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von 
Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbei-
ten); 

Hierbei ist mitversichert 

a) bei Neubauten die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer des zu bebauen-
den Grundstücks für die Dauer der Bauzeit; 

b) die gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer beim Bau 
beschäftigten Personen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstli-
chen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen; 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. 

c) die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Verwendung von Kraftfahr-
zeugen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen (nicht jedoch Turmdrehkräne) 
im Umfang von Ziffer 5.2.4; 

Nicht versichert sind 

(1) die Bauplanung und Bauleitung; 

(2) Haftpflichtansprüche aus Veränderungen der Grundwasserverhältnisse. 

Be- und Entladeschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AL-AHB 2008 – die 
gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- und Wasser-

                                                           
2 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart 
und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 
zur Leistung von Arbeit nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern 
bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für 
Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. 

Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen beim Ver-
kehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre 
durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. 
Diese sind dann ausschließlich nach dem K-Tarif zu versichern. 
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fahrzeugen sowie Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Ohne besondere Vereinbarung besteht Versicherungsschutz in vorstehen-
dem Umfang nur, soweit derartige Schäden nicht durch mechanische Be- 
und Entladevorrichtungen entstanden sind. 

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn 
diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasser-
fahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens. 

Ausgeschlossen bleibt die Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und 
Containern.  

Von jedem Fahrzeugschaden sowie Schaden an Containern durch Be-  
und Entladearbeiten hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindestens aber 
50 EUR, höchstens 5.000 EUR selbst zu tragen 

5.3 Für Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne 
des Gesetzes vom 15.03.1951 gilt außerdem Folgendes: 

Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer aus dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Verwalters 
und der Wohnungseigentümer bei Betätigung im Interesse und für Zwecke 
der Gemeinschaft. 

5.3.1  Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AL-AHB 2008  

a) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter; 

b) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer; 

c) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im 
Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

5.3.2 Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- 
und Teileigentum. 

Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht aus Sondereigentum 
kann den einzelnen Wohnungseigentümern nur im Rahmen einer von 
ihnen gesondert abzuschließenden Privat-Haftpflichtversicherung gewährt 
werden. 

5.4 Sachschäden durch Rückstau des Straßenkanals 

Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 AL-AHB 2008 – 
Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem 
Rückstau des Straßenkanals auftreten. 

Der Versicherer wird sich insoweit nicht auf den Einwand der allmähli-
chen Einwirkung von Feuchtigkeit berufen. 

5.5 Nicht versicherte Risiken 

5.5.1 Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu versi-
chern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gege-
ben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne 
Beitrag mitversichert ist, insbesondere die Haftpflicht 

a) aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Risiko eigen noch ihm 
sonst zuzurechnen sind; 

b) aus Überlassen von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Abgabe von 
Kraft an Dritte; 

c) aus der Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von Sprengstoffen 
oder aus ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung 
oder Abbrennen von Feuerwerken; 

d) aus Besitz und Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen oder 
Sachen sowie aus der selbständigen und nicht selbständigen Teilnahme am 
Eisenbahnbetrieb. 

5.5.2 Nicht versichert wird die Haftpflicht beim Baumfällen aus 
Beschädigung von Bauwerken, Telefon-, Telegrafen- und elektrischen 
Leitungen, Masten und dgl. in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe 
des zu fällenden Baumes entspricht. 

5.5.3 Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst 
gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren 
oder explosiblen Stoffen verursachen. 

5.6 Kraft-, Luft- und Wassersportfahrzeugklausel 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wassersportfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs 
verursacht werden – siehe jedoch Ziffer 5.2.4 – . 

Versichert ist jedoch der Gebrauch von 

a) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen 

b) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene 
oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- und Außen-
bordmotoren – oder Treibsätzen. 

5.7 Vorsorgeversicherung 

Abweichend von Ziffer 4.2 AL-AHB 2008 gelten die vereinbarten Versi-
cherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. 

5.8 Vermögensschäden 

5.8.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AL-AHB 
2008 aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sind. 

5.8.2  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen; 

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachtlicher Tätigkeit; 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen; 

(4) aus Vermittlergeschäften aller Art; 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor-, Kosten-
anschlägen; 

(10) aus Pflichtverletzung, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder ge-
genwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
Beirat oder anderer vergleichbaren Leitungs- oder Aufsichtsgremien/ 
Organe im Zusammenhang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragsgebers oder 
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

(12) aus Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wertpapie-
ren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen); 

Die AL-AHB 2008 finden sinngemäß Anwendung, soweit nicht die vor-
stehenden Bedingungen für Vermögensschäden entgegenstehen. 

5.9 Gewässerschäden  

5.9.1 Gewässerschaden-Restrisiko 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
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der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-
serschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 

Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besondere Verein-
barung gewährt. 

5.9.2 Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde 

Versichert ist abweichend von Ziffer 5.9.1 die gesetzliche Haftpflicht  

a) als Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter) von Anlagen zur Lagerung 
von gewässerschädlichen Stoffen (z.B. haushaltsübliche Stoffe wie Farben, 
Lacke, Ölfarben, Verdünner etc.) in Kleingebinden, soweit das Gewicht 
von 50 l/kg je Behältnis nicht überschritten wird und die Gesamtlagermen-
ge je mitversichertem Grundstück unter 300 l/kg liegt, und aus der Ver-
wendung dieser Stoffe; 

b) für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden) von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden). 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gem. Sozialgesetzbuch VII handelt. 

5.9.2.1 Vorsorgeversicherung 

Werden die genannten Mengen überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Ziffer 3.1(2) – Erhöhungen und Erweiterungen –, Ziffer 3.1(3) und 
Ziffer 4 AL-AHB 2008 – Vorsorgeversicherung – finden keine Anwen-
dung. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

5.9.2.2 Versicherungsleistungen  

Das Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde ist begrenzt auf die 
beantragte Versicherungssumme pauschal für Personen-, sach- und Ver-
mögensschäden je Versicherungsfall.  

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt das Zweifache dieser Summe. 

5.9.3 Gewässerschaden-Anlagenrisiko  

Falls besonders vereinbart, gilt Folgendes: 

5.9.3.1 Versicherte Anlagen 

Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber der 
im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur 
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung 
dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden). 

Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgen-
den nichts anders bestimmt ist, finden die AL-AHB 2008 Anwendung. 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gem. Sozialgesetzbuch VII handelt. 

5.9.3.2 Versicherungsleistungen 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Versicherungs-
summe je Versicherungsfall gewährt. Die Gesamtleistung für alle Versi-

cherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt höchstens das Zweifache 
dieser Summe  

5.9.3.3 Vorsorgeversicherung 

Die Bestimmungen der Ziffern 3.1 (3) und 4 AL-AHB 2008 – Vorsorge-
versicherung – finden keine Anwendung. 

5.9.3.4 Eingeschlossene Schäden 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – auch 
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweg-
lichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, 
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage 
(gemäß Ziffer 5.9.3.1) ausgetreten sind. Dies gilt abweichend von Ziffer 
7.14 (1) AL-AHB 2008 auch bei Schäden durch Abwässer. Der Versiche-
rer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er 
vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer 5.9.3.1) 
selbst. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu 
tragen. 

5.9.4 Rettungskosten 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 
2008) 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergericht-
liche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Eine Billi-
gung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers. 

5.9.5 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz-
liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

5.9.6 Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, Inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

Zu Ziffer 5.9 gilt Folgendes: 

Risikobeschreibungen 

Die Gewässerschadenversicherung im Umfange dieser Bedingung bezieht 
sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts. 

Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht ausdrücklich in Versiche-
rung gegeben oder nach besonderen Vereinbarungen beitragsfrei einge-
schlossen ist. 

Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die dadurch 
entstehen, dass aus den versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe 
in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Wasser 
gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit. 
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Rettungskosten gemäß Ziffer 5.9.4 entstehen bereits dann, wenn der 
Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen 
als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Ret-
tungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung 
dieser Kosten verpflichtet ist. 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen – auch des Versicherungsneh-
mers – zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstücks- und Gebäu-
deteilen, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende 
Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder 
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

Abweichend von Ziffer 5.9.3.1 sind Familienangehörige des Versiche-
rungsnehmers oder andere Personen, die gefälligkeitshalber diese Tätigkei-
ten ausüben, mitversichert für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrich-
tungen in Anspruch genommen werden. 

5.10 Umweltschadensversicherung (Ökoschutzversicherung) 

5.10.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AL-AHB 2008 
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 

 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 

 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

Umweltschaden ist eine Schädigung  

 von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

 des Gewässers einschließlich Grundwasser, 

 des Bodens. 

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, 
geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

5.10.2 Nicht versichert sind 

5.10.2.1 Pflichten und Ansprüche, soweit sich diese gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

5.10.2.2 Pflichten und Ansprüche wegen Schäden  

 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen; 

 die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen 
ausgehen; 

 für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können. 

5.10.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung 
betragen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3.000.000 
EUR. 

5.10.4 Ausland 

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 und im Umfang 
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.  

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 
2008 auch für Pflichten und Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsge-
setzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
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6.1 Versichert ist 

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter der 
im Versicherungsschein bezeichneten Hunde und/oder Pferde. Bei Tierhal-
tung zu beruflichen, betrieblichen, gewerblichen oder dgl. Zwecke finden 
diese Bestimmungen keine Anwendung. 

Sämtliche vorhandenen Tiere derselben Gattung müssen zur Beitragsbe-
rechnung angegeben werden. 

6.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht  

6.2.1 des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners1 des Versiche-
rungsnehmers; 

6.2.2 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft1 lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer 
Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Erstausbildung befinden 
(berufliche Erstausbildung – Lehre und/oder Studium auch Bachelor und 
unmittelbar anschließendem Masterstudiengang –, nicht Referendarzeit, 
Fortbildungsmaßnahmen und dergleichen). Bei Ableistung des Grund-
wehr-, Zivildienstes (einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehr-
dienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, während oder im 
Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen; 

6.2.3 des Tierhüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist; 

6.2.4 von Welpen der versicherten Hündin und Fohlen der versicher-
ten Stute bis zum Alter von zwölf Monaten, sofern sich das versicherte 
(Mutter-) Tier noch im Besitz des Versicherungsnehmers befindet. Ältere 
Welpen und/oder Fohlen, bei denen sich das (Mutter-) Tier nicht mehr im 
Besitz des Versicherungsnehmers befindet, stellen eine Erweiterung im 
Sinne der Ziffer 3.1 (2) AL-AHB 2008 dar und sind zur Beitragsregulie-
rung gemäß Ziffer 13 AL-AHB 2008 anzumelden. 

6.3 Fortsetzung der Tierhalter-Haftpflichtversicherung nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten oder den eingetragenen Lebenspartners1 
und/oder deren unverheirateten Kinder besteht der bedingungsgemäße 
Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis 
zum nächsten Folge-Beitragsfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Folge-Beitragsrechnung durch den überlebenden Ehegat-
ten oder den eingetragenen Lebenspartners 1  eingelöst, so wird dieser 
Versicherungsnehmer. 

6.4 Für die Hundehalter-Haftpflichtversicherung gilt Folgendes:

6.4.1 Mietsachschäden 

6.4.1.1 Eingeschlossen – abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 – ist 
die gesetzliche Haftpflicht wegen 
                                                           
1 Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer 
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. 

a) Schäden an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemiete-
ten Räumen in Gebäuden (Stallungen und Boxen) einschließlich dazuge-
höriger Balkone, Terrassen und Loggien sowie dem dazugehörigem Ge-
meinschaftseigentum; 

b) Schäden an beweglichen Sachen in Hotelzimmern, Ferienwohnungen 
oder -häusern, die der Versicherungsnehmer vorübergehend gemietet hat; 

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

6.4.1.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders 
versichern kann; 

Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem Ab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 
fallenden Rückgriffsansprüche (der Text dieses Abkommens wird auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt). 

6.4.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht  

6.4.2.1 aus der Teilnahme an Schlittenhunderennen sowie den Vorberei-
tungen hierzu. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Besitz von Hunde-
schlitten und wegen Schäden, deren Ursache in der Konstruktion und/oder 
Mangelhaftigkeit des Hundeschlittens liegt. 

6.4.2.2 aus Schäden durch gewollte oder ungewollte Deckakte. 

6.4.2.3 aus der Teilnahme an Hundeschauen oder Schauvorführungen 
einschließlich der Vorbereitung hierzu (Training). 

6.4.3 Nicht mitversichert ist die Haltung von 

a) Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz über eine Jagd-Haft-
pflichtversicherung besteht; 

b) gefährlichen Hunden sowie Hunden, die aufgrund von Gesetzen 
und/oder Verordnungen einer Erlaubnispflicht unterliegen. 

Als solche gelten insbesondere Alano, American Bulldogg, American 
Staffordshire Terrier, Bandog, Bullmastiff, Bullterrier, Cane Corso, Do-
bermann, Dogo Argentino, Doque de Bordeaux (Bordeaux Dogge), Fila 
Brasileiro, Kangal (Karasbash), Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napole-
tano, kaukasischer Owtscharka, Perro de Presa Canario, Perro de Presa 
Mallorquin, Pitbull Terrier (American Pitbull), Rottweiler, Staffordshire 
Bullterrier, Tosa-Inu und Kreuzungen mit diesen Hunden. 

6.5 Für die Pferdehalter-Haftpflichtversicherung gilt Folgendes:

6.5.1 Mietsachschäden 

6.5.1.1 Eingeschlossen – abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008 – ist 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden 
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a) an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räu-
men in Gebäuden (Stallungen und Boxen) sowie dem dazugehörigem 
Gemeinschaftseigentum; 

b) an gelegentlich zu privaten Zwecken gemieteten, gepachteten oder 
genutzten Reithallen, Koppeln oder Weiden bis 5.000 EUR; 

und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

6.5.1.2 Ausgeschlossen  sind Haftpflichtansprüche wegen 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung; 

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserberei-
tungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten; 

c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders 
versichern kann; 

Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht nach dem Ab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 
fallenden Rückgriffsansprüche (der Text dieses Abkommens wird auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt). 

6.5.1.3 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindes-
tens 250 EUR selbst zu tragen. 

6.5.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

6.5.2.1 durch Reitbeteiligungen. 

Reitbeteiligung ist eine vertraglich festgehaltene Vereinbarung durch die 
dem Reitbeteiligten eine dauerhafte Nutzung des Tieres gestattet ist. Als 
Gegenleistung beteiligt sich der Reitbeteiligte an den Kosten des Pferdes 
oder pflegt und bewegt das Pferd zu vereinbarten Zeiten. Die Absicht einer 
Gewinnerzielung ist hierbei nicht verbunden. 

6.5.2.2 aus der unentgeltlichen Überlassung/Leihe von Pferden an Dritte 
(Fremdreiterrisiko – Fremdreiter ist derjenige, der ein Pferd gelegentlich, 
kurzfristig und unentgeltlich nutzt). 

6.5.2.3 aus Schäden durch gewollte oder ungewollte Deckakte. 

6.5.2.4 aus Flurschäden anlässlich des Ausbrechens der versicherten 
Pferde. Dabei ist die Höhe des Weidezaunes nicht ausschlaggebend. 

6.5.2.5 aus der Teilnahme an Pferdeschauen und Reitturnieren ein-
schließlich der Vorbereitung hierzu (Training). 

6.5.2.6 des Tierhalters aus der Verwendung der eigenen Reittiere als 
Zugtiere bei privaten Fahrten mit der eigenen Kutsche oder dem eigenen 
Schlitten. Werden mehrere Tiere eingesetzt, muss für alle Zugtiere Versi-
cherungsschutz über die ALTE LEIPZIGER Versicherung Aktiengesell-
schaft bestehen. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Besitz von Kutschen 
oder Schlitten und wegen Schäden, deren Ursache in der Konstruktion 
und/oder Mangelhaftigkeit der Kutsche oder des Schlittens liegt. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Kutsche oder dem Schlitten. 

Ein Sulky ist keine Kutsche im Sinne dieser Versicherung. 

6.5.2.7 Bei dem Reiten von Pferden ist das Benutzen von Zaumzeug und 
Sätteln nicht vorgeschrieben. 

6.5.3 Als nicht mitversichert gilt die zur Verfügungsstellung des 
Reittieres zu Vereinszwecken und/oder zu Veranstaltungen sowie die zu 
Zwecken eines Unterrichtes. 

6.5.4 Falls besonders vereinbart sind auch versichert 

Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Pferderennen sowie den Vor-
bereitungen hierzu. 

Ausgeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Schäden an 
Personen und Pferden, die aktiv am Rennen teilnehmen, wenn der Schaden 
vom Augenblick des Startes an bis zur Beendigung des einzelnen Rennens 
verursacht wurde.  

6.6  Auslandsaufenthalt 

6.6.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 – 
die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungs-
fällen, soweit der inländische Wohnsitz beibehalten wird, bei Aufenthalten  

a) innerhalb Europas ohne zeitliche Begrenzung; 

b) außerhalb Europas bis zu einer Dauer von fünf Jahren. 

Weiterhin gilt folgendes:  

(1) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb 
Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung 
von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, 
stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Betrag 
bis zu einer Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung.  

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schaden-
ersatzzahlung angerechnet. 

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das 
Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchset-
zung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder 
die Kaution verfallen ist. 

(2) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.  

6.7 Mitversicherung von Vermögensschäden  

6.7.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-
AHB 2008) wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind. 

6.7.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen;  

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit;  

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen;  

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-
ten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen;  

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/ 
Organe im Zusammenhang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 
sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wert-
papieren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen).  
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6.8 Gewässerschäden  

6.8.1 Gewässerschaden-Restrisiko 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-
serschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 
Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besondere Verein-
barung gewährt. 

6.8.2  Rettungskosten 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 
2008) 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergericht-
liche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Eine Billi-
gung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers. 

6.8.3 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz-
liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

6.8.4 Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, Inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

6.9 Vorsorgeversicherung 

Abweichend von Ziffer 4.2 AL-AHB 2008 gelten die vereinbarten Versi-
cherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung 

6.10 Kleine Kraft-, Luft- und Wassersportfahrzeugklausel 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft- oder Wassersportfahrzeugs oder 
Kraftfahrtzeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeugs verursacht werden. 

Versichert ist jedoch der Gebrauch von 

a) Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen; 

b) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene 
oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- und Außen-
bordmotoren – oder Treibsätzen. 

6.11 Umweltschadensversicherung (Ökoschutzversicherung) 

6.11.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AL-AHB 2008 
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 

 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 

 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

Umweltschaden ist eine Schädigung  

 von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

 des Gewässers einschließlich Grundwasser, 

 des Bodens. 

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, 
geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

6.11.2 Nicht versichert sind 

6.11.2.1 Pflichten und Ansprüche, soweit sich diese gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

6.11.2.2 Pflichten und Ansprüche wegen Schäden  

 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen;  

 für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsver-
trag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können. 

6.11.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung 
betragen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3.000.000 
EUR. 

6.11.4 Ausland 

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 und Ziffer 6.6.1 
a) im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.  

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 
2008 auch für Pflichten und Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsge-
setzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

6.12 Ausfall von Forderungen aus Haftpflichtansprüchen  
(Forderungsausfallversicherung) 

6.12.1 Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Hat ein Versicherter (Versicherungsnehmer oder mitversicherte Person 
gemäß Ziffer 6.2.1 bis 6.2.3) 

(1) wegen Personen- oder Sachschäden berechtigte Schadenersatzan-
sprüche 

(2) und kann er diese berechtigten Forderungen gegen den Schadenersatz-
pflichtigen nicht oder nicht voll durchsetzen (Forderungsausfall – siehe 
Ziffer 6.12.3), 

so stellt ihn der Versicherer so, als hätte der Schadenersatzpflichtige als 
Versicherter Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Ver-
trages. 

Der Versicherer prüft die Haftpflichtfrage und leistet den Ersatz der Ent-
schädigung, welche der Schadenersatzpflichtige aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts nach dem Recht eines 
EU-Mitgliedsstaates zu erbringen hat. Der Schadenersatzpflichtige oder 
sonstige Dritte haben keine Rechte aus diesem Versicherungsvertrag. 

6.12.2 Umfang des Versicherungsschutzes 

Versicherungsschutz besteht für Personen- oder Sachschäden in Folge von 
Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit dieses Vertrages 
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(1) im Inland oder 

(2) im Ausland anlässlich eines vorübergehenden bis zu zwei Jahre dau-
ernden Aufenthaltes des Versicherten bzw. Befindens einer Sache im 
Ausland eintreten, und zwar für den Ausfall der berechtigten Forderungen. 

Innerhalb der gewählten Versicherungssumme ist der Ausfall der berech-
tigten Forderungen begrenzt auf 2.000.000 EUR pauschal für Personen- 
und Sachschäden je Versicherungsfall. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt das Zweifache dieser Summe. 

Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche 
gemäß Ziffer 6.7.1 zur Folge haben könnte. 

Für Schäden bis zur Höhe von 2.500 EUR besteht kein Versicherungs-
schutz. 

6.12.3 Leistungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für eine Versicherungsleistung ist, dass 

(1) der Schadenersatzpflichtige zahlungs-/leistungsunfähig ist; dies liegt 
vor, wenn aufgrund eines Urteils nach einem streitigen Verfahren oder 
eines Vergleiches vor einem ordentlichen Gericht in Europa 

a) eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat; 

b) eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der Schadenersatz-
pflichtige in den letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung über 
seine Vermögensverhältnisse (»Offenbarungseid«) abgegeben hat; 

c) ein gegen den Schadenersatzpflichtigen durchgeführtes Konkurs-, 
Vergleichs- oder Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedigung geführt 
hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde; 

(2) dem Versicherer nach Feststehen der Zahlungs-/Leistungsunfähigkeit 
des Schadenersatzpflichtigen alle Umstände des Versicherungsfalles 
ausführlich, wahrheitsgemäß und unverzüglich gemeldet werden und der 
Versicherer die gesetzliche Haftpflicht des Schadenersatzpflichtigen 
anerkennt; 

(3) an den Versicherer die Ansprüche gegen den Schadenersatzpflichtigen 
in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden, die vollstreckbare 
Ausfertigung des Urteils ausgehändigt und an deren erforderlichen Um-
schreibung auf den Versicherer mitgewirkt wird. 

Die Leistungsvoraussetzungen sind dem Versicherer zu belegen und 
nachzuweisen (z.B. Zeitpunkt, Ursache, Hergang, Art und Höhe der Schä-
den, Höhe des Forderungsausfalls, Vorlage eines rechtskräftigen Urteils, 
eines Vollstreckungsprotokolls oder sonstiger für die Beurteilung erhebli-
cher Schriftstücke). 

6.12.4 Ausschlüsse 

Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren, die dem Bereich eines 
Betriebes, Gewerbes, Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenamtes) des 
Schadenersatzpflichtigen zuzurechnen sind. 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an  

(1) Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen oder Kraftfahrzeuganhängern; 

(2) Immobilien, für die gemäß Ziffer 6.4.1.1 und 6.5.1.1 kein Versiche-
rungsschutz besteht; 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf 

(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung; 

(2) Schäden, zu deren Ersatz 

a) bei einem Dritten Leistungen beantragt werden können oder ein Dritter 
Leistungen zu erbringen hat (z.B. aus einer Hausratversicherung); 

b) ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, 
soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche o.ä. von Dritten 
handelt;  

(3) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forde-
rungsübergangs; 

(4) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen 
oder begründete Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder 
eingelegt wurden. 
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7.1 Versichert ist 

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtpflichtversicherung (AL-AHB 2008) und der nachfolgenden Be-
stimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Bauherr für das im Versicherungsschein und seinen Nachträgen beschrie-
bene Bauvorhaben. 

7.1.1 Bauherr ohne eigene Bauleistung 

(1) Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und 
Bauausführung an einen Dritten vergeben sind. 

(2) Mitversichert ist bei Neubauten die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer 
des zu bebauenden Grundstücks für die Dauer der Bauzeit. 

7.1.2 Bauherr mit eigener Bauleistung 

(1) Versicherungsschutz wird auch geboten, wenn die Bauausführung – 
nicht jedoch Planung oder Bauleitung – in eigener Regie (Eigenleis-
tung/Nachbarschaftshilfe) erbracht wird. 

(2) Mitversichert ist 

 bei Neubauten die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer des zu bebauen-
den Grundstücks für die Dauer der Bauzeit; 

 nach Maßgabe der Vertragsbestimmungen die gesetzliche Haftpflicht 
der vom Versicherungsnehmer beim Bau beschäftigten Personen für 
Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für 
den Versicherungsnehmer verursachen. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für 
solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle 
zugeführt werden. 

(3) Falls besonders vereinbart, ist mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht aus Besitz und Verwendung von 

 allen nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz 
und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit1; 

 allen Kfz mit nicht mehr als 6 km/h; 

                                                           
1 Hinweis: Bei Grundstücken und Grundstücksteilen (z.B. Privatweg), die 
Besuchern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um 
sog. beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit mehr als 
6 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von mehr als 20 km/h, die ausschließlich oder gelegentlich auf 
solchen Grundstücken oder Baustellen verkehren, sind versicherungs-
pflichtig mit der Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
nach Maßgabe der »Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversiche-
rung (AKB)« abgeschlossen werden muss. Auch bei einer behördlicher-
seits erteilten Befreiung von der Zulassungspflicht – Ausnahmegenehmi-
gung nach § 70 Absatz 1 Ziffer 2 StVZO – bleibt die Versicherungspflicht 
bestehen. 

 allen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h2. 

Hierfür gilt: 

Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) und Ziffer 4.3 
(1) AL-AHB 2008. 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versicherungsfalls auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene behördliche Fahrerlaubnis 
hat. 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsneh-
mer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem be-
rechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen durfte oder wenn ein 
unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat. 

 Turmdrehkräne. 

Be- und Entladeschäden 

Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AL-AHB 2008 – die 
gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- und Wasser-
fahrzeugen sowie Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Ohne besondere Vereinbarung besteht Versicherungsschutz in vorstehen-
dem Umfang, soweit derartige Schäden nicht durch mechanische Be- und 
Entladevorrichtungen entstanden sind. 

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn 
diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasser-
fahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens. 

Ausgeschlossen bleibt die Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und 
Containern. 

Von jedem Fahrzeugschaden sowie Schaden an Containern durch Be-  
und Entladearbeiten hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindestens aber 
50 EUR selbst zu tragen. 

7.2 Risiko- und Deckungsbegrenzungen 

7.2.1 Von der Versicherung ausgenommen und besonders zu 
versichern ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung 
gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen 
ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, insbesondere die Haftpflicht 

(1) aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Risiko eigen noch ihm 
sonst zuzurechnen sind; 

(2) aus Überlassen von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Abgabe von 
Kraft an Betriebsfremde; 

                                                           
2 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart 
und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen 
zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern 
bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für 
Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. 

Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen beim Ver-
kehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre 
durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. 
Diese sind dann ausschließlich nach dem K-Tarif zu versichern. 
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(3) aus Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von Sprengstoffen 
oder aus ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung 
oder Abbrennen von Feuerwerken; 

(4) aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen 
oder Sachen. 

7.2.2 Nicht versichert 

(1) ist die Haftpflicht beim Baumfällen aus Beschädigung von Bauwerken, 
Telefon-, Telegrafen- und elektrischen Leitungen, Masten und dgl. in 
einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des zu fällenden Baumes ent-
spricht; 

(2) sind Haftpflichtansprüche aus Veränderungen von Grundwasserver-
hältnissen; 

(3) sind Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder 
sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen 
verursachen; 

(4) Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, 
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs 
verursacht werden – siehe jedoch Ziffer 7.1.2 (3). 

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch 

 von Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen; 

 von Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote (auch 
Surf- und Windsurfbretter) und eigene oder fremde Wassersportfahr-
zeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – oder 
Treibsätzen –; 

 von ferngesteuerten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen. 

7.3 Vorsorgeversicherung 

Abweichend von Ziffer 4.2 AL-AHB 2008 gelten die vereinbarten Versi-
cherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. 

7.4 Gewässerschäden 

7.4.1 Gewässerschaden-Restrisiko 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie 
Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines 
Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit Aus-
nahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-
serschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 
Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besondere Verein-
barung gewährt. 

7.4.2 Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde 

Versichert ist abweichend von Ziffer 7.4.1 die gesetzliche Haftpflicht als 

 Inhaber (z.B. Eigentümer oder Mieter) von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen (z.B. haushaltsübliche Stoffe wie Farben, 
Lacke, Ölfarben, Verdünner etc.) in Kleingebinden, soweit das Ge-
wicht von 50 l/kg je Behältnis nicht überschritten wird und die Gesamt-
lagermenge je mitversicherten Grundstück unter 300 l/kg liegt, und aus 
der Verwendung dieser Stoffe. 

 für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden) von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden). 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gem. Sozialgesetzbuch VII handelt. 

7.4.2.1 Vorsorgeversicherung 

Werden die genannten Mengen überschritten, so entfällt die Mitversiche-
rung. Ziffer 3.1(2) – Erhöhungen und Erweiterungen –, Ziffer 3.1(3) und 
Ziffer 4 AL-AHB 2008 – Vorsorgeversicherung – finden keine Anwen-
dung. Der Versicherungsschutz bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. 

7.4.2.2 Versicherungsleistungen 

Das Gewässerschaden-Anlagenrisiko für Kleingebinde ist begrenzt auf die 
beantragte Versicherungssumme pauschal für Personen-, Sach- und Ver-
mögensschäden je Versicherungsfall. 

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
beträgt höchstens das Zweifache dieser Summe. 

7.4.3 Gewässerschaden-Anlagenrisiko 

Falls besonders vereinbart, gilt Folgendes: 

7.4.3.1 Versicherte Anlagen 

Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers im Rahmen der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AL-AHB 2008) und der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber der im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten 
Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden) von Veränderungen der physikalischen, chemischen 
oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden). 

Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgen-
den nichts anders bestimmt ist, finden die AL-AHB 2008 Anwendung. 

Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch 
Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass 
dieser Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gem. Sozialgesetzbuch VII handelt. 

7.4.3.2 Versicherungsleistungen 

Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Versicherungs-
summe je Versicherungsfall gewährt. Die Gesamtleistung für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt höchstens das Zweifache 
dieser Summe  

7.4.3.3 Vorsorgeversicherung 

Die Bestimmungen der Ziffern 3.1 (3) und 4 AL-AHB 2008 – Vorsorge-
versicherung – finden keine Anwendung. 

7.4.3.4 Eingeschlossene Schäden 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziffer 1.1 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-AHB 2008) – auch 
ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweg-
lichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, 
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage 
(gemäß Ziffer 7.4.3.1) ausgetreten sind. Dies gilt abweichend von Ziffer 
7.14 (1) AL-AHB 2008 auch bei Schäden durch Abwässer. Der Versiche-
rer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er 
vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind 
abzuziehen. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziffer 7.4.3.1) 
selbst. 

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu 
tragen. 
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7.4.4 Rettungskosten 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versi-
cherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte (Rettungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigungsleistung die Versicherungssumme nicht übersteigen. Für 
Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AL-
AHB 2008). 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergericht-
liche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen 
mit der Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Eine Billi-
gung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers. 

7.4.5 Pflichtwidrigkeiten/Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versiche-
rungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätz-
liches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

7.4.6 Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar 
oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, Inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

Zu Ziffer 7.4 gilt Folgendes: 

Risikobeschreibungen 

Die Gewässerschadenversicherung im Umfange dieser Bedingung bezieht 
sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, 
sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts. 

Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht ausdrücklich in Versiche-
rung gegeben oder nach besonderen Vereinbarungen beitragsfrei einge-
schlossen ist. 

Mitversichert ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden, die dadurch 
entstehen, dass aus den versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe 
in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 

Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Wasser 
gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit. 

Rettungskosten gemäß Ziffer 7.4.4 entstehen bereits dann, wenn der 
Eintritt des Versicherungsfalles ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen 
als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Ret-
tungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung 
dieser Kosten verpflichtet ist. 

Rettungskosten sind auch Aufwendungen – auch des Versicherungsneh-
mers – zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstücks- und Gebäu-
deteilen, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende 
Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder 
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind abzuziehen. 

Abweichend von Ziffer 7.4.3.1 sind Familienangehörige des Versiche-
rungsnehmers oder andere Personen, die gefälligkeitshalber diese Tätig-
keiten ausüben, mitversichert für den Fall, dass sie aus Anlass dieser 
Verrichtungen in Anspruch genommen werden. 

7.5 Mitversicherung von Vermögensschäden 

7.5.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AL-
AHB 2008 wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind. 

7.5.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte 
Arbeiten oder sonstige Leistungen;  

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder 
gutachterlicher Tätigkeit;  

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen;  

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrech-
ten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen;  

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, 
Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/ 
Organe im Zusammenhang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus 
sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wert-
papieren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Geräusche, Gerüche, 
Erschütterungen).  

7.6 Umweltschadensversicherung (Ökoschutzversicherung) 

7.6.1 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AL-AHB 2008 
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 

 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und 
bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind oder 

 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestim-
mungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versi-
cherungsschutz für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder 
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder 
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko). 

Umweltschaden ist eine Schädigung  

 von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

 des Gewässers einschließlich Grundwasser, 

 des Bodens. 

Mitversichert sind, teilweise abweichend von Ziffer 7.6 AL-AHB 2008, 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden an eigenen, gemieteten, 
geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrages erfasst sind. 

7.6.2 Nicht versichert sind 

7.6.2.1 Pflichten und Ansprüche, soweit sich diese gegen die Personen 
(Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
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oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

7.6.2.2 Pflichten und Ansprüche wegen Schäden 

 die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Ein-
wirkungen auf die Umwelt entstehen; 

 die durch gewerbliche Abwässer von unterirdischen Abwasseranlagen 
ausgehen; 

 für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungs-
vertrag (z.B. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können. 

7.6.3 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung 
betragen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme 3.000.000 
EUR. 

7.6.4 Ausland 

Versichert sind abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 2008 im Umfang 
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.  

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 7.9 AL-AHB 
2008 auch für Pflichten und Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsge-
setzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o.g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 
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